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Vorwort des Ministers 

Mit der flächendeckenden Teilnahme Thüringer Kommunen und Landkreise am aktuellen För-

derprogramm des Bundes hat der Freistaat den entscheidenden Schritt getan, die selbstge-

steckten Ziele der Breitbandstrategie 2020 zu erreichen. Bis 2020 werden flächendeckend Da-

tenanschlüsse in nahezu allen Regionen standardmäßig mit Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s 

sowie bei Bedarf auch mehr als 100 Mbit/s erreicht werden können. Die Zielerreichung setzt 

allerdings voraus, dass auch in Zukunft genügend Tiefbaukapazitäten vorhanden sind. Damit 

schaffen wir die Voraussetzung dafür, die Digitalisierung in unserem Land im Zusammenspiel 

von Markt und Staat weiter voranzutreiben.  

 

Aber damit ist die Aufgabe noch nicht erledigt. Denn auch wenn die beteiligten Akteure im Land 

viel erreicht haben, stehen wir angesichts stetig steigender Anforderungen an die digitale Infra-

struktur vor gewaltigen Herausforderungen. Infrastrukturausbau bedarf nicht nur der notwendi-

gen Finanzierung, sondern auch der Lösung einer Vielzahl konkreter rechtlicher, technischer 

und baulicher Probleme, denen insbesondere die Akteure in den Kommunen und Landkreisen 

gegenüberstehen. Aus den Erfahrungen des laufenden Förderprogramms heraus muss es da-

her unser Anspruch sein, nicht nur ambitionierte Ziele vorzugeben, sondern auch konkrete We-

ge dorthin aufzuzeigen. Daher muss parallel zur Umsetzung der laufenden Förderung bereits 

jetzt der strategische Rahmen für die Entwicklung einer gigabitfähigen Infrastruktur in der nächs-

ten Dekade entwickelt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund fasst die nunmehr vorliegende Glasfaserstrategie die Ergebnisse des 

Strategieprozesses zur Weiterentwicklung der Breitbandstrategie Thüringen 2020 zusammen. 

So sind in das Dokument – neben aktuellen Erkenntnissen aus Forschungsarbeiten, Studien 

und weiterer Fachliteratur – insbesondere die Ergebnisse aus den Expertengesprächen sowie 

die Resultate aus den Werkstattgesprächen mit Unternehmen, Ressorts, Kommunen und Ver-

bänden eingearbeitet. Aber auch die praktischen Erfahrungen aus der laufenden Bundes- und 

Landesförderung haben in das Papier Eingang gefunden. Die am Ende des Prozesses geführte 

Diskussion im Rahmen von drei Regionalkonferenzen hat ebenfalls einen wertvollen Beitrag 

dazu geleistet, die nun vorliegende Strategie thüringenspezifisch, ambitioniert und umsetzungs-

orientiert zu gestalten.  

 

Unser Anspruch: Wir wollen in Thüringen unser langfristiges Infrastrukturziel, die flächende-

ckende Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen bis zum jeweiligen Gebäude (FTTB-Ausbau), 

erreichen. Auch wenn die Nachfrage nach direkten Glasfaseranbindungen bislang bei Bürgerin-

nen und Bürgern sowie Unternehmen noch verhalten ist, müssen bereits jetzt die infrastrukturel-

len Voraussetzungen für die Digitale Gesellschaft geschaffen werden.  

 

Thüringen entscheidet sich dabei bewusst für ein Infrastrukturziel. Denn auf dem Weg in die 

Gigabitgesellschaft werden aufgrund digitaler Anwendungen und technologischer Innovationen 

die Anforderungen an die Qualität der Breitbandinfrastruktur über die reine Download-

Geschwindigkeit hinaus steigen (u. a. Symmetrie, Latenz, Redundanz, Ausfallsicherheit). Nur 

eine Glasfaserinfrastruktur wird alle diese Anforderungen erfüllen können. Gleichzeitig ist ein 

flächendeckendes Glasfasernetz die Voraussetzung für die Einführung des Mobilfunkstandards 

der nächsten Generation („5G“) in den kommenden Jahren. 
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Mit dieser Glasfaserstrategie wird zugleich ein ehrlicher Ansatz gewählt. Wir verzichten darauf, 

ein bestimmtes kurzfristiges Enddatum festzusetzen, in dem das Ziel vollständig umgesetzt ist. 

Ein flächendeckender Neuaufbau einer Glasfaserinfrastruktur und die damit einhergehende 

grundlegende Modernisierung des Netzes werden nicht auf einmal und auch nicht innerhalb 

weniger Jahre gelingen. Aber wir wollen dafür sorgen, dass bei der schrittweisen Umsetzung 

des Glasfaserausbaus alle diejenigen, die Gigabitanschlüsse schon heute benötigen, diese 

auch kurzfristig erhalten, allen voran unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Schu-

len und Behörden sowie die Unternehmen mit besonderem Bedarf am Datenaustausch. Digitali-

sierung soll in Thüringen zu keiner Zeit und an keiner Stelle an fehlender Dateninfrastruktur 

scheitern.  

 

Auch wenn der Zeitpunkt des vollständigen Erreichens der Zielsetzung aus dieser Strategie von 

einer Vielzahl von Faktoren abhängt, werden wir als Land die uns zur Verfügung stehenden Mit-

tel nutzen, um möglichst rasch möglichst viele Unternehmen und Haushalte in ganz Thüringen 

direkt an das Glasfasernetz anschließen zu können.  

 

Dabei bleibt der Breitbandausbau und die Versorgung mit Kommunikationsdienstleistungen 

dennoch in erster Linie Aufgabe der privaten Wirtschaft. Das gilt insbesondere für den ländli-

chen Raum. Aus dieser Verantwortung wollen wir die Marktteilnehmer auch nicht entlassen. 

Eine Aufgabe der Politik wird es indes sein, den Ausbauprozess mit seiner Vielzahl an beteilig-

ten Akteuren zu koordinieren, zu moderieren, durch Beratung zu begleiten und die Aktivitäten 

der privaten Telekommunikationsunternehmen, wo zur Sicherung gleicher Lebensverhältnisse in 

allen Landesteilen notwendig, auch durch Förderung zu ergänzen.  

 

Die vorliegende Glasfaserstrategie des Freistaates fügt sich ein in die Thüringer Strategie für die 

Digitale Gesellschaft. Die Glasfaserstrategie soll den organisatorischen und konzeptionellen 

Rahmen bilden, auf dessen Basis im Freistaat Thüringen innerhalb des nächsten Jahrzehnts 

eine nachhaltige glasfaserbasierte Infrastruktur errichtet wird. Unser Anspruch muss es dabei 

sein, in den nächsten Jahren eine der modernsten digitalen Infrastrukturen in Deutschland auf-

zubauen. Wenn alle Akteure in Thüringen für dieses Ziel eng zusammen arbeiten, bin ich über-

zeugt, dass uns dies gelingen wird. 

 

 

 

 

Wolfgang Tiefensee 

Thüringer Minister für Wirtschaft, Wissenschaft  

und Digitale Gesellschaft 
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1. Zusammenfassung 
 
Die Digitalisierung eröffnet für die Menschen im Freistaat Thüringen Chancen und Entwick-

lungsmöglichkeiten, sei es im Alltag, im Beruf oder bei der gesellschaftlichen Teilhabe. Auch die 

Unternehmen der Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Institutionen können von neuen digi-

talen Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten profitieren. Die Allzeitverfügbarkeit von 

Daten, der Austausch von Informationen bringen in Kombination mit immer leistungsfähigerer 

Hard- und Software Innovation und wirtschaftliches Wachstum voran und können die Lebens-

qualität aller Menschen in Thüringen erhöhen – unabhängig vom jeweiligen Wohnort. 

 

Damit Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen in Thüringen an dieser Entwicklung 

teilhaben können, ist eine hochleistungsfähige Breitbandinfrastruktur unerlässlich. Das Thürin-

ger Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft hat hierfür schon mit der 

im Jahr 2013 verabschiedeten „Breitbandstrategie 2020“ feste Ausbauziele als Einstieg in das 

digitale Zeitalter gesetzt.  

 

Mit der kontinuierlichen Umsetzung dieser Strategie wird seitdem eine flächendeckende Versor-

gung mit Breitbandanschlüssen aufgebaut, die den gegenwärtigen Anforderungen gerecht wird. 

Bis zum Jahr 2020 wird es damit gelingen, tatsächlich flächendeckend eine Bandbreite im 

Download von 50 Mbit/s für nahezu alle Haushalte und Bandbreiten von über 100 Mbit/s für Un-

ternehmen in Thüringen zur Verfügung zu stellen. Die Zielerreichung setzt allerdings voraus, 

dass die notwendigen Tiefbaukapazität vorhanden ist. 

 

Zur Erreichung dieses Zieles trägt auch ein in enger Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat 

Thüringen und den kommunalen Gebietskörperschaften durch Förderung vorangetriebener 

Breitbandausbau bei. Dieser ergänzt die eigenwirtschaftlichen Ausbaumaßnahmen der Tele-

kommunikationsunternehmen und sorgt auch dort für die Schließung von Versorgungslücken, 

wo der Markt in absehbarer Zeit einen Ausbau nicht bewirkt. Gemeinsam ist es dem Freistaat 

Thüringen und den Thüringer Kommunen und Landkreisen gelungen, das Breitbandförderpro-

gramm des Bundes umfassend zu nutzen.  

 

Ein positiver Effekt der aktuellen Ausbauphase ist neben der flächendeckenden Versorgung mit 

50 Mbit/s die damit einhergehende schrittweise Verbesserung der grundlegenden Infrastruktur. 

So konnte mit dem bisherigen Ausbau die Glasfaserdichte in der Fläche erhöht werden – auch 

wenn die letzte Meile oftmals per Kupfer erschlossen ist. Mit Abschluss des Strategiezeitraums 

im Jahr 2020 wird dann bereits Glasfaser bis in alle Ortschaften in Thüringen verlegt sein. Der 

Freistaat Thüringen hat somit durch die derzeitige Breitbandstrategie zugleich die Grundlagen 

für den Netzausbau im kommenden Jahrzehnt gelegt.  

 

Dabei wissen wir heute, dass die Netze der Zukunft über hohe Downloadraten hinaus auch ho-

he Übertragungsgeschwindigkeiten im Upload, umfassende Stabilität der Verbindungen und 

minimale Reaktionszeiten gewährleisten müssen. Diese erweiterten Anforderungen können nur 

durch Breitbandnetze abgedeckt werden, die maßgeblich auf Glasfasertechnologie basieren. 

Vorrangiges Ziel der zukünftigen Strategie ist es deshalb, nunmehr in Thüringen eine flächende-

ckende Glasfaserinfrastruktur aufzubauen, die Glasfaserleitungen im Regelfall bis an das 

Grundstück bzw. Gebäude bringt (sog. FTTB = Fiber to the Building-Ausbau). 
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Aus der bestehenden Ausgangslage und dieser neuen Zielsetzung ergeben sich drei Vorgaben 

zur Zielerreichung:  

 
 Bereits mit den derzeit in der Umsetzung befindlichen Ausbauvorhaben, insbesondere 

soweit dafür Fördermittel des Bundes und des Landes eingesetzt werden, kann nach 

Fertigstellung eine flächendeckende Versorgung an den Hausanschlüssen mit einer 

Downloadrate von 50 Mbit/s sichergestellt werden. Zugleich werden sozio-ökonomische 

Treiber, wie Gewerbegebiete, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen mit Glasfaser bis 

ans Gebäude erschlossen. So wird die Grundlage geschaffen, überall in Thüringen die 

derzeit gebräuchlichen Anwendungen der digitalen Gesellschaft nutzen zu können. 

 

 Das Infrastrukturziel einer flächendeckenden Verfügbarkeit von FTTB-Netzen wird mit 

dieser Glasfaserstrategie nachfrageunabhängig verfolgt. Denn auch wenn gegenwärtig 

die Nutzung der Netze gerade im privaten Bereich noch nicht notwendigerweise eine 

Glasfaserinfrastruktur voraussetzt, lässt sich schon heute absehen, dass sich ein solcher 

Bedarf mit den anstehenden technologischen Neuerungen und der Entwicklung von Nut-

zungsgewohnheiten in absehbarer Zeit einstellen wird. Darum soll bereits heute mit dem 

Bau der Netze begonnen werden, die auch das künftige Nutzungsverhalten und die dar-

aus resultierenden qualitativen Anforderungen nachhaltig bedienen können. Denn die 

Netzinfrastruktur soll nicht Hemmnis für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklun-

gen sein, sondern vielmehr Thüringen als attraktiven Lebens- und Arbeitsort stärken. 

 

 In der Übergangsphase zwischen dem derzeitigem Ausbaustand und dem langfristigen 

Infrastrukturziel wird kein Digitalisierungsprojekt in Thüringen an einem fehlenden Breit-

bandanschluss scheitern. Wir bieten dazu Lösungen an, um einen bedarfsgerechten 

Ausbau so zu steuern, dass der Ausbau der Netze jeweils dort stattfindet, wo das Nut-

zungsverhalten es erfordert. Damit verbunden ist eine Koordinierung des Einsatzes von 

begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen ebenso wie ein kontinuierlicher Verstän-

digungs- und Steuerungsprozess zu den Bedarfen der Nutzerinnen und Nutzer.  

 

Mit diesen Festlegungen soll es gelingen, Thüringen schon bald zur Spitzengruppe unter den 

Bundesländern bei Breitbandinfrastrukturen aufschließen zu lassen. 

 

Als Grundsatz für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes wird aber auch künftig die ver-

fassungsrechtliche Vorgabe gelten: Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Telekommunika-

tionsinfrastruktur ist Aufgabe des Bundes und wird durch private Unternehmen gewährleistet. 

Die Voraussetzungen für einen schnellen Ausbau eines zukunftsfähigen Glasfasernetzes zu 

schaffen, liegt deshalb zuerst in der Verantwortung des Bundes. Die bedarfsgerechte Versor-

gung ist dann durch die Unternehmen der Telekommunikationswirtschaft sicherzustellen. Wir 

werden in diesem Sinne die Interessen Thüringens auf Bundesebene aktiv vertreten. 

 

Doch sieht die Landesregierung in einer flächendeckenden bedarfsgerechten Versorgung auch 

ein gesellschaftliches Gut. Deshalb wird der Freistaat Thüringen schon zur Gewährleistung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Landes und zur Entwicklung der für die 

Identität unseres Landes wichtigen Regionen jenseits urbaner Zentren darauf hinwirken, dass 

der Zugang zur Glasfaserinfrastruktur nicht nur von Entscheidungen einzelner Marktteilnehmer 

abhängig gemacht wird. Mit dieser Glasfaserstrategie für den Freistaat übernimmt die Landes-

regierung vielmehr die Verantwortung für eine sichere Versorgung mit einer zukunftsfähigen 
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Telekommunikationsinfrastruktur für alle Menschen in Thüringen. Die Thüringer Glasfaserstrate-

gie will darum regionale Strukturpolitik für den ländlichen Raum für Bürgerinnen und Bürger so-

wie Unternehmen thüringenspezifisch, ambitioniert und erfahrbar umsetzen.  

 

Aus dieser Verantwortung heraus setzen wir konkrete und nachprüfbare Zwischenziele, mit de-

nen die bereits genannten Vorgaben zur Zielerreichung umgesetzt werden sollen:  

 

▪ flächendeckende Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen in Thüringer Gewerbegebie-
ten und für Thüringer Unternehmen mit besonderem Bedarf an Hochgeschwindigkeits-
netzen bis zum Jahr 2022,  
 

▪ flächendeckende Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen für Thüringer Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, insbesondere Hochschulen, Berufsschulen und allgemeinbil-
dende Schulen, bis zum Jahr 2023,  
 

▪ flächendeckende Anbindung von Verwaltungseinrichtungen sowie öffentlichen Gebäu-
den des Landes und der Kommunen an das Glasfasernetz bis zum Jahr 2024, 
 

▪ flächendeckende Verfügbarkeit von konvergenten1 Gigabit-Netzen in jeder Gemeinde, 
möglichst direkt bis zum Gebäude, bis 2025 und 
 

▪ schließlich Erreichung der angestrebten flächendeckenden Versorgung mit Glasfaseran-
schlüssen.  

 

Bei eigenwirtschaftlichen sowie geförderten Ausbaumaßnahmen, die zur Erreichung der Meilen-

steine dienen, werden wir mögliche Synergien konsequent nutzen. Auch wird beim Ausbau der 

Glasfasernetze den Anforderungen künftiger Mobilfunknetze der 5. Generation Rechnung (5G) 

getragen. Denn schon heute ist klar, dass ein leistungsfähiges Glasfasernetz Voraussetzung 

einer künftigen flächendeckenden Mobilfunkversorgung sein wird. Zur Sicherstellung einer flä-

chendeckenden Versorgung werden deshalb bei allen Ausbauvorhaben stets auch die Anforde-

rungen, die sich aus dem Ausbau der Funknetze ergeben, berücksichtigt, z.B. indem (geplante) 

Standorte von Funkmasten direkt mit Glasfaser erschlossen werden.  

 

Die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie wird ein noch stärker auf Koordi-

nierung und Unterstützung angelegtes Kompetenzzentrum für den Glasfaserausbau in Träger-

schaft des Landes bilden. Dieses wird als zentraler Ansprechpartner für alle Akteure und die 

Nutzerinnen und Nutzer dienen, zwischen den zuständigen Ebenen und Verantwortlichen ver-

mitteln, Ausbauvorhaben koordinieren, unterstützen und aktiv sowohl den markgetriebenen als 

auch den geförderten Breitbandausbau begleiten und vorantreiben. Um einen nutzungsgerech-

ten Ausbau sicherzustellen, wird dieses Kompetenzzentrum Teil einer Thüringer Digitalagentur 

sein, die Anwendungen, Inhalte und Technologie zusammen betrachtet.  

 

                                                
 

1
 Konvergent bedeutet in diesem Zusammenhang, dass leitungsgebundene- und Mobilfunk-Infrastruktur zunehmend 

zusammenwächst und im Zuge der 5G-Rollouts größtenteils deren Verschmelzung erwartet werden kann. 
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Ausgangspunkt der Koordinierung und des bedarfsgerechten Ausbaus ist eine umfassende In-

formation zur Versorgungslage, zu Infrastrukturen, die für eine Mitnutzung geeignet sind, und zu 

Bauvorhaben, die Mitverlegungsmöglichkeiten schaffen. Deshalb wird eine Breitbandinfrastruk-

tur-Datenbank für Thüringen aufgebaut, die solche Informationen stets aktuell bereitstellen kann.  

 

Um eine schnelle und qualifizierte Entscheidung der beim Breitbandausbau beteiligten Behör-

den sicherzustellen, werden wir Genehmigungsprozessen auf Optimierungspotenzial untersu-

chen und eine Qualifizierungsoffensive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Verwal-

tungsstellen, die beim Ausbau der Versorgungsleitungen beteiligt sind, in möglichst kleinen 

Gruppen und regelmäßig durchführen.  

 

Außerdem strebt das TMWWDG eine administrative und finanzielle Entlastung der Kommunen 

bei geförderten Ausbauprojekten an. Hier wird das TMWWDG Kommunen darin unterstützen, 

für koordinierende und planende Aufgaben, aber insbesondere auch die umfangreichen Aufga-

ben bei Ermittlung der Marktsituation und der Vergabe von Fördermitteln an Telekommunikati-

onsunternehmen die bestehenden Möglichkeiten effektiv zu nutzen, diese über kommunale 

Grenzen hinweg zu erledigen.  

 

In Bezug auf die Verfügbarkeit von Glasfaser in Gewerbegebieten und für Unternehmen mit be-

sonderem Bedarf bis 2022, können künftig auch Investitionsförderungen zugunsten der Unter-

nehmen selbst dabei helfen, Zugang zu Anschlüssen mit besonders hohen Übertragungsraten 

sicherzustellen. 

 

Den Anschluss eines Großteils der Thüringer Berufsschulen und allgemeinbildenden Schulen in 

öffentlicher Trägerschaft an das Glasfasernetz werden wir durch konsequente Nutzung der der-

zeit schon bestehenden Förderprogramme erreichen. Dazu unterstützen wir die Kommunen, in 

die gegenwärtigen Ausbauprojekte alle öffentlichen Schulen im jeweiligen Gebiet mit aufzuneh-

men und die Projekte um öffentliche Schulen außerhalb der bisherigen Planungsgebiete zu er-

weitern. Wir stellen sicher, dass der Landesanteil an der Förderung um den daraus resultieren-

den zusätzlichen Bedarf aufgestockt wird. Ergänzend wollen wir zur Erschließung von Schulen 

auch bestehende Netze, etwa das Verbindungsnetz der Behörden, nutzen. Damit über die Lei-

tungen auch Daten fließen können, wollen wir zusammen mit den Schulträgern auf das Einräu-

men fairer Nutzungskonditionen durch die Telekommunikationsunternehmen zugunsten der 

Schulen hinwirken. 

 

Zur Anbindung von Verwaltungseinrichtungen sowie öffentlichen Gebäuden des Landes und der 

Kommunen an ein Glasfasernetz bis zum Jahr 2024, wirken wir auf eine indikative Netzplanung 

hin, um bereits vorhandene kommunale Infrastrukturen effektiv zu nutzen.  

 

Auf dieser Basis intensivieren wir auch die Unterstützung der Kommunen beim Aufbau öffentli-

cher W-LAN-Angebote durch Beratung und Förderung. Dazu stehen neben den Fördermitteln 

aus dem WiFi4EU-Programm der EU-Kommission auch Landesmittel im Rahmen der Breit-

bandausbaurichtlinie des Freistaates Thüringen zur Verfügung. 

 

Investitionen in die Erschließung der sog. letzten Meile mit Glasfaserkabel sind aufgrund der 

dafür in großem Umfang notwendigen Tiefbauarbeiten sehr kostenintensiv. Deshalb ist zu er-

warten, dass der Wettbewerb der Unternehmen künftig stärker als bisher zwischen Diensten 

und damit auf der Infrastruktur stattfindet. Redundante Telekommunikationsinfrastrukturen wer-
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den als Wettbewerbsmerkmal seltener werden – dies gilt insbesondere im ländlichen Raum. 

Dabei gilt es, den Interessen der Nutzer ggfs. durch einen regulierenden Eingriff gerecht zu 

werden. Zugleich werden wir dafür Sorge tragen, dass der Ausbau effizient, sachgerecht und im 

Einklang mit den Zielen eines koordinierten Netzausbaus umgesetzt wird. Verfahrenshemmnis-

se werden wir analysieren und gemeinsam mit den Behörden in den kommunalen Gebietskör-

perschaften beseitigen. 

 

Wir werden auch die sich derzeit in Umsetzung befindlichen 54 Förderprojekte, mit denen in den 

Kommunen bis 2020 Versorgungslücken geschlossen, weiter fachlich beratend begleiten und 

somit für alle Einwohner in Thüringen der Zugang zu einem heutigen Anforderung gerecht wer-

denden Breitbandanschluss schaffen. Für diese Projekte werden wir auch die ergänzende Fi-

nanzierung des Förderbedarfs sicherstellen.  

 

Auch bei künftigen Förderinitiativen des Bundes werden wir darauf hinwirken, dass der Freistaat 

Thüringen davon profitieren kann. Zugleich werden wir uns in diesem Zusammenhang dafür 

einsetzen, dass bei künftigen Förderinitiativen des Bundes die Kommunen um die Verantwor-

tung für die Mitfinanzierung und Projektdurchführung entlastet werden. Wir sehen dabei die 

Kommunen als wichtige Partner bei Planung und Begleitung von Ausbauvorhaben. Zugleich 

erkennen wir aber die Notwendigkeit, die jeweiligen Aufgaben zur fachlichen Umsetzung und 

Koordinierung flächendeckender Ausbauprogramme auf allen Ebenen klar zu definieren.  

 

Gemeinsam mit dem Bund und den anderen Bundesländern setzen wir uns dafür ein, dass der 

von der Europäischen Union zu setzende Rahmen für die beihilfekonforme Ausgestaltung von 

Förderinitiativen sachgerecht im Hinblick auf den Ausbau von Glasfasernetzen angepasst wird. 

 

Bei dem Ziel, eine flächendeckende Verfügbarkeit von konvergenten Gigabit-Netzen in jeder 

Gemeinde, möglichst direkt bis zum Gebäude, zu erreichen, können Förderinitiativen in Gebie-

ten, die nicht privatwirtschaftlich erschlossen werden, den Ausbau unterstützen. Der flächende-

ckende Netzausbau bleibt allerdings grundsätzlich eine eigene Aufgabe der Telekommunikati-

onsunternehmen und muss marktkonform erfolgen. Diesen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch 

die Telekommunikationsunternehmen werden wir unterstützen, nicht zuletzt indem wir Informati-

onen zu Versorgungs- und Nachfrageprognosen ebenso bereitstellen wie zu bevorstehenden 

Bauvorhaben und Mitverlegungsmöglichkeiten.  

 

Soweit die Marktteilnehmer durch eigene Ausbaumaßnahme nicht im gebotenen Maße am nut-

zergerechten Aufbau einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur mitwirken, ist für uns auch 

die Einrichtung einer landesweiten Infrastrukturgesellschaft, die dann für den Ausbau der Netze 

zur Umsetzung der Glasfaserstrategie sorgt, eine realistische Option. Diese Infrastrukturgesell-

schaft in öffentlicher Hand kann dann dem Markt der Telekommunikationsunternehmen die Te-

lekommunikationsleitungen gegen angemessene Entgelte zur Verfügung stellen.  

 

Der Netzausbau wird aber schließlich nur gelingen, wenn es sinnvolle Nutzungen gibt, mit de-

nen die Lebensqualität für alle Menschen in Thüringen erhöht werden kann und mit denen Da-

seinsvorsorgeleistungen gesichert werden können. Neben der Errichtung einer Telekommunika-

tionsinfrastruktur werden wir deshalb auch dabei helfen, neuen Nutzungsmöglichkeiten, wie sie 

insbesondere in der Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft aufgezeigt sind, den Weg 

zu bereiten. Als Land werden wir selbst durch eine zeitgemäße Ausgestaltung von Verwaltungs-

prozessen mit gutem Beispiel voran gehen.  
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2. Gestaltungsrahmen für die Strategieentwicklung 

Die Thüringer Landesregierung weiß um die zentrale Bedeutung einer hochleistungsfähigen digi-

talen Infrastruktur und die sich daraus ergebenden Chancen und Möglichkeiten für die Unterneh-

men, Hochschulen, Bildungseinrichtungen, Behörden und alle Bürgerinnen und Bürger des Frei-

staats. Thüringen will langfristig über ein flächendeckendes Glasfasernetz verfügen, das bis zu 

den zu erschließenden Grundstücken und Gebäuden führt. Das bedeutet auch den umfassenden 

Umbau des bestehenden Telekommunikationsnetzes insbesondere auf der sog. letzten Meile, 

den Anschlussleitungen zu den Gebäuden. Denn auch wenn heute in den meisten Haushalten 

und Unternehmen nach derzeitigen Maßstäben leistungsfähige Datenanschlüsse verfügbar sind, 

ist in der Zukunft mit schnell steigenden Bedarfen an Kapazitäten zum Datenaustausch zu rech-

nen, der unter dem Begriff der Digitalisierung zusammengefasst wird.  

 

2.1. Breitbandinfrastruktur ist Grundlage für die Digitalisierung der Gesellschaft 

Diese Digitalisierung bietet auch den Menschen in Thüringen Chancen in allen Bereichen des 

Lebens und Arbeitens – von der wirtschaftlichen Wertschöpfung, der Stärkung der Innovations-

kraft bis hin zur Sicherung der Daseinsvorsorge, der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und 

des Zugangs zu Bildungs- und Gesundheitsangeboten. Die besondere Bedeutung des Infrastruk-

turausbaus erwächst nicht nur aus den Anforderungen wegweisender technologischer Innovatio-

nen wie bspw. autonomes Fahren oder digitaler Kommunikation zwischen technischen Geräten 

(Internet of Things). Vielmehr hält die Digitalisierung auch in Bereichen des alltäglichen Lebens 

Einzug – egal, ob dies die Nutzung von Home-Office, die smarte Vernetzung des Hauses (E-

Home) oder die Entwicklung von digitalen Angeboten im Gesundheitsbereich (E-Health) sind. Die 

Veränderungen werden auch das Verhältnis von Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern 

zum Staat betreffen; mit der Digitalisierung der Verwaltung (E-Government) wird eine Transforma-

tion von Prozessen und Organisation einhergehen müssen. Und auch der Zugang zu Informatio-

nen, der Austausch von Daten und die Nutzung audiovisueller Daten wird gerade im privaten Be-

reich weiter zunehmen. Allein diese exemplarische Aufzählung macht deutlich: Enorme Daten-

mengen werden zukünftig permanent erzeugt, gespeichert, ausgewertet und miteinander ver-

netzt. Hierfür erwartet die Gesellschaft adäquate und umfassende digitale Dienste und Anwen-

dungen.  

Abbildung 1 - Breitbandinfrastruktur und -versorgung als Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft 
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Zur Nutzung dieser Anwendungen bedarf es dann einer flächendeckenden Sicherung eines hoch-

leistungsfähigen Übertragungsnetzes. Daher ist eine Breitbandinfrastruktur nie Selbstzweck, son-

dern die Grundlage für umfassende Teilhabe der Gesellschaft an den Chancen der Digitalisie-

rung. 

 

2.2. Das Breitbandnetz in Thüringen  

In das Breitbandnetz in Thüringen wurden in den zurückliegenden Jahren bereits erhebliche In-

vestitionen vorgenommen. Seit dem Jahr 2012 konnte in einem ersten Förderprogramm eine flä-

chendeckende Grundversorgung mit Breitbandanschlüssen auf dem damals gültigen Standard 

von 2 Mbit/s erreicht werden. Auf dieser Basis wurde seitdem das Netz kontinuierlich durch die 

Telekommunikationsunternehmen weiter ausgebaut. So konnten zum 31.12.2017 bereits 85 Pro-

zent der Haushalte über einen Zugang zu Datenanschlüssen mit 30 Mbit/s und 80 Prozent der 

Haushalte sogar über einen Zugang zu Datenanschlüssen mit 50 Mbit/s (jeweils im Download) 

zugreifen.2 Damit verfügt Thüringen heute über ein Telekommunikationsnetz, das dem durch-

schnittlichen Standard in Deutschland entspricht. Allerdings ist Thüringen, wie Deutschland ins-

gesamt, im Hinblick auf die Verbreitung von Glasfaseranschlüssen damit noch weit entfernt vom 

Standard anderer europäischer Staaten, wie etwa die Skandinavischen Länder, die Baltischen 

Staaten, die Staaten Osteuropas aber auch Portugal oder Island.  

 

 

 

                                                
 

2
 Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, 2017. 
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Abbildung 2: Prozentualer Anteil der Glasfaseranschlüsse an den Breitbandanschlüs-
sen in den OECD-Ländern, Stand: Juni 2017, Quelle: OECD 
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Die hohe Zahl der Haushalte, die inzwischen in Thüringen Zugang zu schnellen Internetanschlüs-

sen haben, belegt auch, dass der Ausbau der Breitbandinfrastruktur derzeit überwiegend durch 

Telekommunikationsunternehmen in einer Wettbewerbssituation und damit der Vorstellung des 

Gesetzgebers gemäß durch den Markt erfolgt. Es gilt deshalb auch, die Initiativen der Telekom-

munikationsunternehmen, mit eigenen Investitionen eine Versorgung der überwiegenden Zahl der 

Haushalte und Unternehmen in Thüringen mit hochbitratigen Datenanschlüssen sicherzustellen, 

zu würdigen. Diesem eigenwirtschaftlichen Ausbau kommt auch bei der künftigen Errichtung von 

Glasfaserleitungen entscheidende Bedeutung zu. Denn eine staatliche Förderung für private Inf-

rastrukturen darf ordnungspolitisch nur die Ausnahme, nicht die Regel sein. 

 

Indes zeigt sich inzwischen auch, dass allein durch den Wettbewerb am Markt der Telekommuni-

kationsdienstleistungen eine Versorgung wirklich aller Thüringer Haushalte und Unternehmen 

nicht, jedenfalls nicht in angemessener Zeit, erfolgen wird. Gerade im ländlichen Raum bleibt der 

marktgetriebenen Ausbau hinter den tatsächlichen Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger sowie 

Unternehmen zurück. Deshalb hat der Freistaat Thüringen frühzeitig ein Förderprogramm initiiert, 

um auch die ca. 15 Prozent der Thüringer Haushalte mit zeitgemäßen Breitbandanschlüssen zu 

versorgen, die nicht vom marktgetriebenen Ausbau profitieren können.  

 

Mit dem vom Bund im Jahr 2016 aufgelegten Förderprogramm hat sich die Finanzierungssituation 

für solche Ausbauvorhaben noch einmal verbessert. Mit Unterstützung des Landes konnten die 

bisher unversorgten Gebiete in den Thüringer Kommunen, für die ein zeitnahes Ausbauinteresse 

durch Telekommunikationsunternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht 

gegeben war, in 54 Clustern zusammengeführt werden, die allesamt vom Förderprogramm des 

Bundes profitieren. Für die Förderung gilt dabei bisher das Ziel, zur zeitgemäßen Versorgungsla-

ge in den vom Markt versorgten Gebieten aufzuschließen. Das meint, durch einen technischen 

Ausbau der Netzinfrastruktur Anschlussraten an den jeweiligen Hausanschlüssen von 50 Mbit/s 

zu erreichen. Dadurch soll eine Gleichwertigkeit der Versorgung in ganz Thüringen sichergestellt 

werden.  

 

Hierin zeigt sich auch deutlich: Breitbandförderung ist immer vor allem Förderung des ländlichen 

Raumes. Denn während aufgrund der Haushaltsdichte in den Städten eine Erschließung der 

Grundstücke durch Marktteilnehmer erfolgt, scheuen diese die hohen Investitionen in ländlichen 

Regionen. Hier wirkt ein Förderanreiz ausgleichend und stellt sicher, dass die Nutzung digitaler 

Anwendungen nicht vom Wohnsitz abhängig ist. Damit sichern die Aufwendungen für den Breit-

bandausbau die Attraktivität und Gleichwertigkeit des Lebens auch außerhalb der Städte. 

 

Die Planung der geförderten Vorhaben und die Begleitung der Maßnahmen liegen bisher in den 

Händen der Kommunen. Diese organisieren auch die Förderung derjenigen Aufwendungen beim 

Netzausbau, die nicht durch Einnahmen aus dem Netzbetrieb refinanziert werden können (sog. 

Wirtschaftlichkeitslücke). Diese Förderung setzt sich im Regelfall aus Bundes-, Landes- und 

kommunalen Mitteln zusammen. 

 

Im Rahmen dieser Investitionsmaßnahmen wird das Glasfasernetz erheblich erweitert. Denn 

Glasfaserleitungen werden von der Vermittlungsstelle in alle in den Fördergebieten gelegenen 

Ortschaften geführt. Schon nach den im Jahr 2016 begonnenen Planungen ist durch das aktuelle 

Förderprogramm deshalb mindestens ein Glasfaserausbau bis zum Kabelverzweiger (Fiber to the 
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Curb - FTTC) vorgesehen. Technologische Grenzen sind indes nicht gesetzt. So ist es möglich, 

bereits in den bestehenden Fördergebieten auch Glasfaserleitungen bis zum Hausanschluss zu 

verlegen. Dies ist allerdings derzeit noch in jedem Einzelfall eine Abwägung zwischen Aufwand, 

Mitteleinsatz und Nachfrage. 

 

Daneben geht für die 85 Prozent der Thüringer Haushalte, die bereits durch den marktgetriebe-

nen Ausbau ohne den Einsatz von Fördermitteln versorgt wurden, die schrittweise Optimierung 

der Netze weiter. Um hier die Schließung von Versorgungslücken durch den geförderten und den 

marktgetriebenen Ausbau nicht in einen Ressourcenkonflikt geraten zu lassen, bedarf es einer 

Koordinierung von Ausbauinteressen, Ausbauvorhaben und Bedarfen. Das umfasst auch eine 

Zeitplanung bei der Umsetzung der einzelnen Vorhaben, die ebenso Rücksicht auf verfügbare 

Baukapazitäten nimmt wie auf Versorgungsinteressen und Dringlichkeiten.  

 

Der aktuelle Versorgungsstand, aber auch der Umsetzungsstand in den geförderten Ausbaupro-

jekten, stellt einen wesentlichen Bezugspunkt für die vorliegende Strategie zum Netzausbau dar. 

  

2.3. Bedarfe und künftige Nutzungen als Grund für den Breitbandausbau in Thüringen 

Bei der Formulierung der Ausbauziele, die der derzeitigen Förderung des Breitbandausbaus zu-

grunde liegen, wurden die bestehenden oder doch absehbaren Bedarfe berücksichtigt. Daraus 

resultierte die Zielsetzung, eine flächendeckende Versorgung mit mindestens 50 Mbit/s bis zum 

Jahr 2020 zu erreichen. Mit diesen Downloadgeschwindigkeiten können die heute gebräuchlichen 

privaten Anwendungen tatsächlich genutzt werden. Für Unternehmen kann der Bedarf aber in-

zwischen längst deutlich über diese Datenrate hinausgehen. In vielen Fällen ist es den Unter-

nehmen möglich, am bestehenden Telekommunikationsmarkt entsprechende Anschlüsse zu bu-

chen. Da diese aber zumeist isoliert eingerichtet werden, ist dies häufig noch immer mit erhebli-

chen Investitionen gerade auch durch (tief)baulichen Maßnahmen verbunden. Aus denen resultie-

ren dann hohe Betriebskosten für die Anschlüsse.  

 

Durch den erreichten Ausbauzustand des Telekommunikationsnetzes besteht für die derzeit gän-

gigen Anwendungen überwiegend Zufriedenheit mit der Versorgungsqualität. Lediglich dort, wo 

der tatsächliche Datenstrom von der gebuchten Anschlussleistung abweicht, ergibt sich Unzufrie-

denheit der Nutzerinnen und Nutzer. Das bedeutet aber auch, dass der Ausbau des Glasfaser-

netzes vielerorts derzeit nicht nachfragegetrieben erfolgen wird. Und doch ist es sinnvoll, von den 

bisherigen schrittweisen datenorientierten Zielen bei der Netzplanung abzusehen und konsequent 

auf den Ausbau eines Glasfasernetzes zu setzen. Denn damit wird die Grundlage für Kommuni-

kation und Teilhabe mindestens für die kommenden zwei Generationen geschaffen. Und sicher ist 

auch, dass die Anforderungen an die Netze kontinuierlich steigen werden – die Notwendigkeit 

eines Glasfaserausbaus ist keine Frage des „ob“, sondern des „wann“. Auch deshalb soll künftig 

nicht mehr versucht werden mit Bedarfen Schritt zu halten und dazu das bestehende Netz zu op-

timieren. Vielmehr ist es nunmehr an der Zeit, eine Kommunikationsinfrastruktur zu schaffen, die 

Bestand haben kann.  

 

Eine der großen Herausforderungen dabei ist es, einen marktgetriebenen Ausbau des Breitband-

netzes hin zu einem FTTB-Glasfasernetz zu stimulieren, auch wenn bei den Anschlussnutzern 

derzeit noch kein entsprechender Bedarf besteht und deshalb eine Refinanzierung der Investition 

über hochbitratige Anschlüsse vorerst nicht gesichert ist. Hier wird es darauf ankommen, eine 
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Verzahnung mit den in der Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft angelegten Maßnah-

men für künftige Nutzungen zu erreichen.  

 

Eine bedeutende Rolle bei der Nutzung künftiger Netze kommt dabei der Verwaltung selbst zu. 

Mit dem Übergang zur digitalen Kommunikation und Prozessgestaltung im Rahmen eines E-

Government kann die Verwaltung nicht nur den Zugang zu Verwaltungsverfahren vereinfachen 

und neue Formen der Partizipation und Prozessgestaltung eröffnen. Sie setzt auch selbst mit gu-

tem Beispiel Maßstäbe für die Bedeutung der Digitalisierung zur Erleichterung des Alltags. Die 

möglichen Schnittstellen der Glasfaserstrategie zu einzelnen Politikfeldern sind dabei vielfältig, 

wie die nachfolgende Abbildung zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 – Überblick von für den Breitbandausbau relevanter Themen und Maßnahmen inner-
halb der Thüringer Landesministerien (Auswahl) 
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2.4. Kooperation und Kommunikation 

Der Ausbau einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur in Thüringen ist eine im wahrsten Sin-

ne gesellschaftliche Aufgabe. Damit der Ausbau in einem angemessenen Zeitraum und in allen 

Teilen des Landes gelingt, bedarf es eines Zusammenwirkens von Wirtschaft, Staat und Zivilge-

sellschaft. Vor allem bedarf es aber auch der Akzeptanz für die notwendigen Investitionen, die 

wirtschaftlichen Folgen dieser Investitionen und die Bereitschaft, gemeinsam eine Kommunikati-

onsinfrastruktur für die kommenden Generationen zu schaffen. 

 

 

Der umfassende Umbau der vorhandenen Telekommunikationsinfrastruktur, wie er für den flä-

chendeckenden Glasfaserausbau geboten ist, fordert zunächst von den Marktteilnehmern einen 

erheblichen Einsatz von finanziellen und organisatorischen Ressourcen, die sich erst langfristig 

wirtschaftlich tragen werden.  

 

Aber auch die verschiedenen mit den Ausbauvorhaben befassten öffentlichen Stellen stehen vor 

großen Aufgaben. Dabei ist der Staat mit seinen Gliederungen nicht zuerst als Zuwendungsgeber 

gefragt. Auch künftig wird eine öffentliche Förderung des Glasfaserausbaus nur dort in Betracht 

kommen, wo ein marktgetriebener Ausbau nicht stattfinden kann. Hierbei gilt es auch, ein künstli-

ches Marktversagen zu vermeiden. Eine entscheidende Bedeutung kommt der öffentlichen Ver-

waltung vielmehr bei der professionellen Begleitung solcher Vorhaben zu, sowohl bei der Erleich-

terung von Planungen, bei der Koordinierung von Mitverlegungen als auch bei der Erteilung von 

Genehmigungen zum Beispiel für Tiefbauarbeiten aber auch bei der Einräumung von Wegerech-

ten. 

 

Vordringliches Ziel bleibt es dabei, auch künftig einen Wettbewerb im Bereich der Telekommuni-

kationsdienstleitungen sicher zu stellen. Dazu gehört auch, einen Wettbewerb um die Infrastruktur 

aufrecht zu erhalten.  

 

Dazu ist es geboten, dass Informationen zu bestehenden Leitungen, zu Tiefbauarbeiten, die für 

Mitverlegungen von Glasfaserleitungen genutzt werden können und zu bestehenden Bedarfen 

transparent und diskriminierungsfrei zur Verfügung stehen. 

Abbildung 4 – Für den Erfolg der Strategie relevante Stakeholder  
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Auch muss der Staat darauf hinwirken, dass Erschließungsvorhaben einzelner Nutzer nicht zu 

Insellösungen führen. Wo ein Anschluss mit Glasfaserleitungen ausgeführt wird, soll die Umset-

zung so ausgestaltet werden, dass die Anlieger der geplanten Leitung ebenfalls einen Zugang zur 

neuen Datenleitung erhalten können. 

 

Zudem muss das Wissen um Verlegetechniken in den Verwaltungsstellen, die mit den Genehmi-

gungsverfahren für Verlegearbeiten befasst sind, vorhanden sein.  

 

Dies alles erfordert ein hohes Maß an Kommunikation zwischen den Akteuren und der Verwal-

tung, die Bereitschaft von allen Beteiligten, Informationen zur Verfügung zu stellen und sachge-

recht aufzubereiten. Vor allem aber fordert es ein neues Maß an Kooperation. Für die Verwal-

tungsstellen bedeutet dies auch, dass Erfahrungswissen für die Praxis gesichert werden muss 

und auch ein steter Austausch dieses Wissens zwischen den Verwaltungsstellen erfolgt. Mit Blick 

auf die kommunalen Strukturen in Thüringen stellt sich hier auch die Frage, wie Aufgaben ggfs. in 

den möglichen Formen kommunaler Zusammenarbeit so organisiert werden können, dass abge-

stimmte und zügige Genehmigungsverfahren möglich sind.  

 

Gelingen kann der Ausbau eines Glasfasernetzes schließlich nur, wenn auch die Unternehmen 

und jeder einzelne von uns bereit ist, das neue Netz mit all seinen Vorteilen zu nutzen. Hier wird 

es für den Staat eine besondere Aufgabe sein, eine Teilhabe an der Digitalen Gesellschaft zu 

sichern und das Sozialstaatsgebot auch in diesem Zusammenhang zur Geltung zu bringen. Denn 

zu einer flächendeckenden Dateninfrastruktur gehört auch, dass jeder Mensch in Thüringen die 

Möglichkeit haben muss, den Zugang zum Datennetz auch tatsächlich nutzen zu können.  

 

2.5. Regionale Besonderheiten und Aufgabenverteilung 

Eine Strategie für den Glasfaserausbau muss auch die besonderen administrativen Gegebenhei-

ten berücksichtigen. Thüringen ist nicht nur ein Flächenland. Das Land hat auch eine gewachse-

ne kleinteilige Siedlungsstruktur. Die gegenwärtig 2,1 Mio. Einwohner in Thüringen verteilen sich 

derzeit auf 849 Städte und Gemeinden. Von diesen Städten und Gemeinden haben 715, mithin 

84 Prozent, weniger als 3.000 Einwohner. Im Regelfall stehen damit an der Spitze der Gemeinde-

verwaltungen ehrenamtlich tätige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Derzeit 586 Gemeinden 

sind so klein, dass sie keine eigene Verwaltung haben, sondern die Verwaltung in Verwaltungs-

gemeinschaften zusammenlegten. Lediglich ein Viertel der Einwohner Thüringens lebt in Städten 

mit mehr als 50.000 Einwohnern. Entsprechend finden sich in diesen Städten auch weniger als 

ein Drittel der insgesamt 1,13 Mio. Haushalte in Thüringen. 

 

Diese Daten zeigen, dass die alleinige Verantwortung für den Breitbandausbau nicht der kommu-

nalen Ebene auferlegt werden kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass das Grundgesetz 

selbst in Art. 87f eine eindeutige Aufgabenzuweisung für den Bereich der Telekommunikation 

vornimmt und aus gutem Grund eine Zuweisung dieser Aufgabe in den Bereich der kommunalen 

Selbstverwaltung gerade nicht erfolgte, sondern die Verantwortung für die Telekommunikation 

und die dazu erforderlichen Netze dem Bund auferlegt wird. 

 



        
  

15 
 

Auf der anderen Seite sind die Kommunen ganz unmittelbar vom Breitbandausbau und noch 

mehr vom fehlenden Breitbandausbau betroffen. Gerade dann, wenn es um die Schließung einer 

Versorgungslücke geht, sind die Kommunen als Partner unverzichtbar. Denn haben nicht nur 

Kenntnis von der Versorgungssituation und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können auch in die 

örtliche Gemeinschaft hinwirken, um Bedarfe zu erfassen und Vorteile des Netzausbaus zu ver-

mitteln. 

 

Deshalb sieht die Landesregierung die kommunalen Gebietskörperschaften als zentrale Partner 

bei der Gestaltung des Infrastrukturausbaus hin zu Glasfaserleitungen. Zu einer solchen Partner 

gehört aber auch, auf die jeweiligen Möglichkeiten des anderen Rücksicht zu nehmen. Mit Blick 

auf die beschriebenen administrativen Gegebenheiten bedeutet dies auch, Rücksicht auf die or-

ganisatorischen und wirtschaftlichen Ressourcen der kommunalen Gebietskörperschaften zu 

nehmen und in diesem Sinne auch für eine Entlastung der Kommunen zu sorgen. 
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3. Eine Technologie für die Gigabitgesellschaft 

Wenn wir schon heute für Thüringen das Datennetz der Zukunft vollenden wollen, erfolgt das 

auch in der Erwartung, dass schon in wenigen Jahren die Datenraten, die heute für die typischen 

privaten Anwendungen noch ausreichend sind, nicht mehr genügen werden.  

 

Die Erfahrungen der letzten Jahre, aktuelle technische Möglichkeiten und sich abzeichnende Nut-

zertrends begründen die Annahme, dass sich innerhalb weniger Jahre der Datenverkehr verviel-

fachen wird. So schätzt etwa die Fraunhofer FOKUS Studie den Datenverkehr zu den täglichen 

Hauptzeiten bereits im Jahr 2025 um das 18-fache höher ein als heute. Im Bereich des mobilen 

Datenverkehrs wird sogar ein um das 43-fache gesteigertes Datenvolumen erwartet.  

 

Das sind natürlich Prognosen, keine Gewissheiten. Doch selbst wenn die prognostizierten Ent-

wicklungen nicht in diesem Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, lässt sich 

festhalten: Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem es sich nicht mehr ausreicht, die be-

stehende Kommunikationsinfrastruktur lediglich zu optimieren. Denn die derzeitige Netztopologie, 

die ursprünglich für das analoge Zeitalter geschaffen wurde und Signale zum Hausanschluss 

noch immer auf Kupferkabel zuführt, unterliegt physikalischen Grenzen.  

 

Diese Grenzen stehen schon heute zunehmend der Entwicklung von Anwendungen entgegen. 

Denn entscheidend für digitale Anwendungen ist nicht allein nur die Datenübertragungsrate. Von 

großer Bedeutung für die Kommunikation und den Datenaustausch sind inzwischen auch Para-

meter wie Latenz (also die Reaktionszeit beim Datenaustausch), eine Symmetrie von Down- und 

Upload-Geschwindigkeit aber auch die Fähigkeit zur Konnektivität von Übertragungswegen, etwa 

bei der Verknüpfung von Mobil- und Festnetz. Niedrige Datenraten bei hoher Latenz müssen die 

Netze ebenso möglich machen wie hohe Datenraten beim gleichzeitigen Zugriff vieler Nutzer. 

Und bei alledem muss das Netz den Datenstrom kontinuierlich und ohne Unterbrechung ermögli-

chen, wenn Konzepte wie autonomes Fahren oder das Internet of Things eine Zukunft haben sol-

len. 

 

Abbildung 5 – Prognostizierte Entwicklung des Datenvolumens in Deutschland bis 2025 (Quelle: Fraunhofer 

FOKUS 2016) 
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Der Weg in die Gigabitgesellschaft führt deshalb notwendigerweise über ein Glasfasernetz, das 

auch auf der letzten Meile, dem Weg zum jeweiligen Hausanschluss, die bisherigen Telefonlei-

tungen aus Kupfer ersetzt. Das ist nicht nur ein Erfordernis aus künftigen Bedarfen. Das gebietet 

auch der effiziente Einsatz von Ressourcen. Denn auch wenn eine Investition in ein Glasfasernetz 

erheblich kostenintensiver ist als eine nochmalige technische Optimierung des vorhandenen Net-

zes, schiebt eine solche Optimierung den Umbau des Netzes nur kurzfristig auf. Im schlimmsten 

Fall verzögert das Festhalten an Zwischenlösungen den Ausbau des glasfaserbasierten Netzes 

der Zukunft. Dies gilt gerade für den ländlichen Raum, in dem es keinen oder nur einen sehr ein-

geschränkten Infrastrukturwettbewerb gibt.  

 

Auch damit haben wir in Thüringen in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt, die uns heute 

helfen, strategische Entscheidungen zur Netzplanung klug und vorausschauend zu treffen. Denn 

in den 1990er Jahren wurde in vielen Teilen Thüringens das marode Telefonnetz durch ein nach 

damaligem Stand fortschrittliches Netz ersetzt, das auf einen Mix zwischen optischen Leitungen 

(OPAL - Optische Anschlussleitung) und Kupferkabel auf der letzten Meile setzte. Dieses Netz, 

das für den Standard ISDN geplant war, erwies sich beim Umstieg auf den DSL-

Übertragungsstandard als untauglich, da die Signalübergabe zwischen der Kupferleitung und dem 

optischen Leiter nicht mehr funktionierte. Die Folge ist, dass erneut umfangreiche Arbeiten am 

Telekommunikationsnetz notwendig wurden und Strukturen überbaut werden mussten, die noch 

kein Jahrzehnt alt waren. Diesen Zustand wollen wir nicht wiederholen.  

 

 

Eine andere Herausforderung ergibt sich aus der Vectoring-Technologie. Diese wurde entwickelt, 

um die Datenübertragungsrate auf Kupferkabeln so zu erhöhen, dass im besten Fall Downloadra-

Abbildung 6 – Bandbreiten- und Latenzanforderungen 
der Trends in 2025 (Quelle: Eigene Darstellung PwC, 

WIK 2016b, Z_punkt Trendstudie 2014) 
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ten von bis zu 100 Mbit/s möglich sind. Abgesehen davon, dass sich diese Geschwindigkeit nur 

unter sehr günstigen Bedingungen erzielen lässt, schränkt diese technische Lösung zugleich den 

Wettbewerb am Telekommunikationsmarkt ein und erfordert begleitende Regulierungsmaßnah-

men. Daraus ergeben sich in jedem Einzelfall schwierige Abwägungsentscheidungen zwischen 

Versorgungsinteresse und Wettbewerbsschutz im Interesse aller Nutzer.  

 

Nächster Schritt: Die Erschließung der „letzten Meile“  

 

Künftig wird es nicht mehr genügen, eine Glasfaserinfrastruktur nur bis zum Verteilerschrank3 an 

der Straße zu führen (“Fibre to the Curb“ oder „FTTC“) und auf den anschließenden Leitungen 

den Datenstrom unter Zuhilfenahme technischer Optimierung zu gewährleisten. Denn damit wird 

der Verteilerschrank zum Flaschenhals für den Datenstrom. Ein Glasfasernetz als Basis der Digi-

talen Gesellschaft muss künftig bruchlos mindestens bis zum Gebäude geführt werden, das an 

das Datennetz angeschlossen wird („Fibre to the Building“ oder „FTTB“). Noch besser ist es, 

wenn auch die Gebäudeeigentümer als Partner am Ausbauvorhaben mitwirken und für die durch-

gängige Zuführung der Daten über Glasfaserleitungen auch im Gebäude sorgen („Fibre to the 

Home“ oder „FTTH“). Hier wird gerade für Vermieter die im Grundgesetz verankerte Aussage „Ei-

gentum verpflichtet“ zu einer eigenen Aufgabe bei der Mitgestaltung der Digitalen Gesellschaft. 

 

Neben den für die Telekommunikation gebauten Netzen haben sich auch die ursprünglich für die 

Übertragung von Rundfunksignalen geschaffenen Kabelnetze in den letzten Jahren zu Datennet-

zen gewandelt. Frei gewordene Kanäle aus der Digitalisierung der Signalübertragung sowie tech-

nische Lösungen zur Komprimierung von Signalen machen es heute möglich, diese Netze auch 

als leistungsfähige Datennetze zu nutzen. Das wirkt sich in jedem Fall positiv auf die Versor-

gungslage mit hochbitratigen Datenanschlüssen und auf den Wettbewerb um Telekommunikati-

onsleistungen aus. Diese Netze stellen indes keine Alternative zu einem flächendeckenden Glas-

fasernetz dar, schon da sie nicht überall verfügbar sind und trotz möglicher weiterer technischer 

Optimierungsmöglichkeiten letztlich auch in ihrer Kapazität begrenzt bleiben. Aber sie helfen in 

nächster Zukunft dabei, im privaten Bereich kurzfristig bedarfsdeckende Angebote zur Verfügung 

stellen zu können. Und sie sind mit Blick auf die Netzkonvergenz wichtige Bestandteile einer künf-

tigen stabilen Netzinfrastruktur. 

Eine solche Verfügbarkeit konvergenter Netze wird auch für den Mobilfunk der Zukunft zur Vo-

raussetzung. Denn die kommende fünfte Mobilfunkgeneration, heute als 5G bezeichnet, wird 

nicht mehr nur als reines Mobilfunknetz funktionieren, sondern als örtlich und situativ geprägte 

                                                
 

3 Auch als “Kabelverzweiger“,„KVz“ oder „DSLAM“ bzw. „Multifunktionsgehäuse/MFG“. 

Abbildung 7 – Schematische Darstellung der FTTx-Technologien 
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Verknüpfung von Übertragungswegen ausgestaltet sein. Dabei wird der Mobilfunk für die erwarte-

ten Datenübertragungsraten von einem Gigabit/s und höher einen Glasfaseranschluss an der 

jeweiligen Basisstation benötigen, um die Daten auch in entsprechender Geschwindigkeit zu- und 

abführen zu können. Damit verstärkt auch die Weiterentwicklung des Mobilfunks das Bedürfnis 

nach einem flächendeckenden Glasfasernetz.   
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4. Ziele und Meilensteine der Glasfaserstrategie des Freistaats Thüringen  

Der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für die Telekommunikation ist das zentrale 

Ziel der Breitbandstrategie der Thüringer Landesregierung. Deshalb wurde auch bewusst die Be-

zeichnung „Glasfaserstrategie“ gewählt, um den Paradigmenwechsel weg von Downloadraten hin 

zu einem nachhaltigen Infrastrukturziel auch bereits im Titel auszudrücken. Durch die schrittweise 

Umsetzung der Strategie wird ein Kommunikationsnetz, das den Anforderungen der heutigen und 

der kommenden Generationen entspricht, errichtet werden. Die Strategie beschreibt darum auch 

nicht nur eine Anpassung und Erweiterung des Netzes, sondern beinhaltet eine grundlegende 

Neuausrichtung der bisherigen Strategie. Grundlegend ist diese deshalb, da sie im großen Maß 

auf Neuverlegung von (Glasfaser-)Leitungen bis zu den Hausanschlüssen der Nutzerinnen und 

Nutzer ausgerichtet ist.  

 

Das Ziel der Strategie ist es deshalb auch nicht mehr, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine be-

stimmte Geschwindigkeit von Daten im Download zu erreichen, wie es für bisherige Initiativen 

immer kennzeichnend war. Der Erfolg der neuen Breitbandstrategie wird sich auch nicht mehr 

daran messen, ob der Netzausbau Schritt halten kann mit Nutzungsgewohnheiten. Mit der Glas-

faserstrategie wird als Erfolgskriterium nunmehr die Schaffung eines nachhaltig zukunftsfähigen 

Netzes ausgegeben, das den Anforderungen erst kommender Anwendungen und Nutzungserwar-

tung bereits die geeignete technische Basis bietet.  

 

Mit dieser Glasfaserstrategie wird zudem ein ehrlicher Ansatz gewählt. Darum wird darauf ver-

zichtet, ein bestimmtes kurzfristiges Enddatum festzusetzen, in dem das Ziel vollständig umge-

setzt ist. Vielmehr wurde die Strategie in dem Bewusstsein erarbeitet, dass ein flächendeckender 

Neuaufbau einer Glasfaserinfrastruktur und die damit einhergehende grundlegende Modernisie-

rung des Netzes nicht auf einmal und innerhalb weniger Jahre gelingen werden. Da große Teile 

des bestehenden Netzes neu ausgestaltet und nicht nur weiße Flecken geschlossen werden 

müssen, ist allein eine schrittweise Umsetzung realistisch. Diese Umsetzung muss dann auch 

sowohl für die am Ausbau beteiligten Unternehmen als auch für den Staat wirtschaftlich ausge-

staltet sein. Zugleich muss sie aber auch so organisiert werden, dass die Digitalisierung zu keiner 

Zeit und an keiner Stelle an fehlender Dateninfrastruktur scheitert.  

 

Und so hängt der Zeitpunkt des vollständigen Erreichens der Zielsetzung von einer Vielzahl von 

Faktoren ab. Soweit diese Faktoren durch staatliches Handeln beeinflusst werden können, wer-

den wir diese Möglichkeiten nutzen, um möglichst rasch möglichst viele Unternehmen und Haus-

halte in ganz Thüringen direkt an das Glasfasernetz anschließen zu können.  

 

Die vorliegende Strategie enthält den Handlungsrahmen des Landes und beschreibt die Hand-

lungsmöglichkeiten zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus mit klaren Maßnahmen.   

 

4.1. Vorgehen in der Strategieentwicklung 

Dabei liegt dieser Strategie ein umfangreicher Beteiligungsprozess zugrunde, in den vielgestalti-

gen Interessenlagen einbezogen wurden. Auch wurde auf die Kompetenzen einer Vielzahl von 

Akteuren zurückgegriffen. Zudem konnten wir im gesamten Prozess auf die Expertise des seit 

einem Jahrzehnt im Auftrag des Landes durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen 

betriebenen Breitbandkompetenzzentrums Thüringen (BKT) zurückgreifen. Auch die Thüringer 



        
  

21 
 

Aufbaubank in ihrer Funktion als Bewilligungsbehörde im Breitbandförderprogramm des Landes 

hat ihre Erfahrungen aus der Förderung von Ausbauvorhaben für den Strategieprozess zur Ver-

fügung gestellt.  

 

Der Strategieprozess selbst war in drei Phasen gegliedert, die miteinander verzahnt wurden: 

 

Analysephase 

 

In der ersten Phase erfolgten die Methodenkonzeption und die Prozessplanung für die Strategie-

entwicklung. In dieser Phase wurden bereits die für die Thüringer Strategie relevanten Akteure 

und Experten – auch unter Einbindung der Ressorts der Landesregierung – identifiziert und ange-

sprochen. Die Expertengespräche zielten je nach Expertise auf individuelle Schwerpunkte und 

bestimmte Themenbereiche. Anschließend wurden die Ergebnisse der Gespräche konsolidiert, 

Übereinstimmungen und Unterschiede aufbereitet und Schlussfolgerungen für die Strategie ge-

zogen.  

 

Im Rahmen des Strategieprozesses hat das TMWWDG frühzeitig verschiedene Stakeholder au-

ßerhalb der Landesregierung einbezogen, um gemeinsam mit deren Expertise ein Verständnis zu 

schaffen, wie konkrete Maßnahmen für den Breitbandausbau in Thüringen aussehen können.  

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Stakeholder, die neben BKT 

und TAB an der Entwicklung der Glasfaserstrategie beteiligt waren: 

Abbildung 8 – Der Strategieprozess in drei Phasen 
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Insgesamt wurden in dieser ersten Phase des Strategieprozesses durch das TMWWDG über 30 

Gespräche mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen, vor allem Telekommunikationsunterneh-

men und Herstellern, Branchen- und Wirtschaftsverbänden sowie den unmittelbar betroffenen 

Ressorts der Landesregierung veranlasst. Die Ergebnisse und Erkenntnisse der Interviews wur-

den in ein Impulspapier zusammengefasst. Dieses enthielt auch schon das Ziel, das in dieser 

ersten Phase des Prozesses gemeinsam festgelegt wurde: Die Entscheidung für einen flächen-

deckenden Glasfaserausbau als Basis eines gigabitfähigen konvergenten Netzes.  

 

Mit dem Impulspapier zeichneten sich auch erste Umsetzungsschritte und Maßnahmen zur Zieler-

reichung ab. Diese bildete auch die Grundlage für die strategischen Ziele, die zum Breitbandaus-

bau in der Thüringer Strategie für die Digitale Gesellschaft durch die Landesregierung aufge-

nommen und dort verbindlich festgeschrieben wurden. Denn schon zu diesem Zeitpunkt war es 

wichtig, eine Verzahnung von digitalen Anwendungen und Nutzungen mit der dazu notwendigen 

Kommunikationsinfrastruktur sicher zu stellen. 

 

Beteiligungsphase 

 

In der Beteiligungsphase wurde der Kreis der beteiligten Akteure noch einmal erweitert, nunmehr 

insbesondere um Unternehmensvertreter sowie um Kommunen und ihren Fachleuten und An-

sprechpartner für den Breitbandausbau. Als Formate zum Austausch und zur Strategiediskussion 

dienten nunmehr Werkstattgespräche und Regionalkonferenzen. Dort wurden Ziele und Meilen-

steine nochmals diskutiert und kritisch bewertet. Zudem wurden ausgehend von der Verständi-

gung auf Meilensteine konkrete Maßnahmen entwickelt und besprochen, mit denen ganz prak-

tisch die Meilensteine erreicht und die weiteren Aufgaben bewältigt werden können. Aus den 

hierbei gefundenen Ergebnissen leiten sich unmittelbar die in dieser Strategie enthaltenen Maß-

nahmen ab. 

 

 

Abbildung 9 – An der Entwicklung der Glasfaserstrategie beteiligte Stakeholder  
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Umsetzungsphase  

 

Nun gilt es, in die abschließende Phase des Strategieprozesses einzutreten, die Phase der Um-

setzung. Auch dieser Teil des Prozesses soll von Kommunikation und Austausch unter den Sta-

keholdern und Partnern geprägt sein. Hier kann bei der Umsetzung der Strategie an die Kontakte 

und Formate angeknüpft werden, die in den ersten beiden Phasen des Strategieprozesses ge-

schaffen wurden. Ein solch enger Austausch wird auch notwendig sein, um zwischen marktge-

triebenem Ausbau, gefördertem Ausbau, zwischen Projektträgern und Genehmigungsbehörden 

eine kontinuierliche Abstimmung im Interesse eines koordinierten und zügigen Glasfaserausbaus 

dauerhaft sicherzustellen.  

 

4.2. Ziele der Glasfaserstrategie 

 

Das Ziel, Glasfaserleitungen im Regelfall mindestens bis an das Grundstück bzw. Gebäude zu 

bringen, werden wir in drei Schritten umsetzen:  

 

Dieser Einteilung liegen folgende Erwägungen zugrunde: 
 

 Kurzfristig: Mit dem bisher erreichten Ausbaustand und den sich derzeit noch in der Um-

setzung befindlichen Ausbauvorhaben, insbesondere soweit dafür Fördermittel des Bun-

des und des Landes eingesetzt werden, wird eine flächendeckende Versorgung an den 

Hausanschlüssen mit einer Downloadrate von 50 Mbit/s sichergestellt. Zugleich werden 

sozio-ökonomische Treiber wie Gewerbegebiete sowie Bildungs- und Verwaltungseinrich-

tungen mit Glasfaser bis ans Gebäude erschlossen. So wird die Grundlage geschaffen, 

überall in Thüringen die derzeit gebräuchlichen Anwendungen der digitalen Gesellschaft 

nutzen zu können. 

 

 Langfristig: Das eigentliche Infrastrukturziel einer flächendeckenden Verfügbarkeit von 

FTTB-Netzen wird kontinuierlich und unabhängig von einer konkreten aktuellen Nachfrage 

verfolgt. Denn auch wenn gegenwärtig die Nutzung der Netze gerade im privaten Bereich 

noch nicht notwendigerweise eine Glasfaserinfrastruktur voraussetzt, lässt sich schon heu-

te absehen, dass sich ein solcher Bedarf mit den anstehenden technologischen Neuerun-

gen und der Entwicklung neuer Anwendungen künftig einstellen wird. Darum soll bereits 

heute mit dem Bau der Netze begonnen werden, die auch das künftige Nutzungsverhalten 

und die daraus resultierenden qualitativen Anforderungen nachhaltig bedienen können.  

Abbildung 10 – Ziele der Glasfaserstrategie  
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 Dazwischen: In der Übergangsphase zwischen dem kurz- und dem langfristigen Ziel wird 

kein Digitalisierungsprojekt in Thüringen an einem fehlenden Breitbandanschluss schei-

tern. Wir bieten dazu Lösungen an, um einen bedarfsgerechten Ausbau so zu steuern, 

dass der Ausbau der Netze jeweils dort stattfindet, wo das Nutzungsverhalten es erfordert. 

Damit verbunden ist eine Koordinierung des Einsatzes von begrenzt zur Verfügung ste-

henden Ressourcen ebenso wie ein kontinuierlicher Verständigungs- und Steuerungspro-

zess zu den Bedarfen der Nutzerinnen und Nutzer.  

 
Mit diesen Festlegungen soll es gelingen, Thüringen schon bald zur Spitzengruppe unter den 

Bundesländern bei Breitbandinfrastrukturen aufschließen zu lassen. So sorgen wir für die Siche-

rung der Teilhabe an digitalen Innovationen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen im 

Freistaat Thüringen.  

 

Dabei bleibt es für die Landesregierung zur Erreichung des strategischen Zieles einer flächende-

ckenden Glasfaserversorgung in jedem Fall bei der verfassungsrechtlichen Vorgabe: Die Sicher-

stellung einer bedarfsgerechten Telekommunikationsinfrastruktur ist Aufgabe des Bundes und 

wird durch private Unternehmen gewährleistet. Auch der Ausbau eines zukunftsfähigen Glasfa-

sernetzes liegt deshalb zuallererst in der Verantwortung des Bundes. Die bedarfsgerechte Ver-

sorgung ist dann durch die Unternehmen der Telekommunikationswirtschaft sicherzustellen.  

 

Allerdings wird die Landesregierung schon zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

in allen Teilen des Landes und zur Entwicklung der für die Identität unseres Landes wichtigen 

Regionen jenseits urbaner Zentren darauf hinwirken, dass der Zugang zur Glasfaserinfrastruktur 

nicht nur von Entscheidungen einzelner Marktteilnehmer abhängig gemacht wird. Mit dieser Glas-

faserstrategie für den Freistaat Thüringen übernimmt die Landesregierung vielmehr die Verant-

wortung für eine sichere Versorgung mit einer zukunftsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur 

für alle Menschen in Thüringen. Die Thüringer Glasfaserstrategie setzt deshalb auch regionale 

Strukturpolitik für den ländlichen Raum für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen thürin-

genspezifisch, ambitioniert und konkret erfahrbar um.  

 

Für den Freistaat Thüringen wird die Landesregierung darum dafür Sorge tragen, dass Ausbau-

vorhaben wirtschaftlich und sachgerecht umgesetzt werden können, Investitionen für Unterneh-

men planbar und möglichst rentabel sind und die vom Bund für den Glasfaserausbau im Rahmen 

seiner Verantwortung bereitzustellenden Mittel optimal eingesetzt werden können. Die Landesre-

gierung ist in diesem Rahmen bereit, die Kommunen in deren Interesse und auf deren Wunsch 

von einer aktiven Rolle bei der Planung, Begleitung, Koordinierung und Finanzierung von Aus-

bauvorhaben weitestgehend freizustellen, soweit dies rechtlich zulässig ist. 

 

Die neue Zielsetzung bedeutet aber auch: Eine Förderung von Übergangstechnologien zur Ver-

besserung der Breitbandversorgung, die in den zurückliegenden Jahren zur kurzfristigen Netz-

optimierung eingesetzt werden konnte, wird nach 2018 seitens des Freistaates Thüringen nicht 

mehr erfolgen. Laufende Projekte werden wir zwar zügig umsetzen, auch wenn sie zum Teil einen 

FTTC-Ausbau vorsehen. Aber ab dem Jahr 2019 werden wir grundsätzlich nur noch Anträge für 

FTTB-Ausbauprojekte entgegennehmen. Die bereits in der Umsetzung befindlichen geförderten 

Ausbauvorhaben, mit denen Versorgungslücken geschlossen werden, nutzen wir derweil, um 

mindestens die Grundlagen für einen künftigen Netzausbau durch Glasfaser zu legen. Wo immer 

es möglich ist, sorgen wir dafür, dass im Rahmen der aktuellen Ausbauvorhaben Glasfaserleitun-

gen verlegt werden können, möglichst bis zum Hausanschluss der Nutzer. 
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4.3. Meilensteine der Glasfaserstrategie 

Ein konkretes Enddatum zu nennen, an dem das Ziel eines wirklich flächendeckenden Glasfaser-

ausbaus vollumfänglich erreicht werden kann, ist nach den Einschätzungen aller im Rahmen der 

Strategieentwicklung befragten Experten nicht seriös möglich. Und auch die Bundesregierung 

erkennt inzwischen an, dass ein konkreter Fertigstellungstermin für den vollständigen Umstieg auf 

Glasfaserleitungen, derzeit nicht seriös prognostiziert werden kann. Für eine Umsetzung binnen 

weniger Jahre ist die Aufgabe zu groß und sind die vorzunehmenden Investitionen und baulichen 

Maßnahmen zu umfangreich. Die Festlegung einer Downloadgeschwindigkeit sowie eines kon-

kreten Datums für deren  flächendeckende Erreichung führte dagegen nur erneut dazu, dass statt 

des notwendigen Aus- bzw. Neubaus des Glasfasernetzes, Technologien zur Optimierung des 

bestehenden Kupfernetzes zum Einsatz kämen und im Ergebnis den Netzumbau bremsen.  

 

Und doch soll der geplante Umbau des Breitbandnetzes verbindlich erfolgen. Deshalb werden in 

dieser Strategie konkrete Schritte festgelegt, mit denen nicht nur der Einstieg in den Glasfaser-

ausbau gelingt, sondern mit denen in den kommenden Jahren wichtige Entwicklungsimpulse für 

den vollständigen Netzausbau gesetzt werden. Diese Schritte sind in fünf Zwischenziele im Sinne 

von abrechenbaren Meilensteinen festgelegt, die zur Erreichung der Ausbauziele hinführen:  

 

1. Meilenstein: 

 
Flächendeckende Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen in Thüringer Gewerbe-

gebieten und für Thüringer Unternehmen mit besonderem Bedarf am Zugang zu  

Hochgeschwindigkeitsnetzen bis zum Jahr 2022 – Für die Sicherung des Wirtschafts- 

und Technologiestandortes Thüringen ist es von enormer Bedeutung, dass die angesie-

delten Unternehmen und Betriebe eine direkte Glasfaser-Anbindung an das Gigabitnetz 

erhalten, um in einer zunehmend digitalisierten Welt weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. 

Gleiches gilt für die Erschließung neuer bzw. den Ausbau bestehender Gewerbeflächen, 

für die ein Glasfaseranschluss ein Muss ist. 

 

2. Meilenstein: 

 

Flächendeckende Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen für Thüringer Bildungs-, 

Hochschul- und Forschungseinrichtungen, insbesondere auch Schulen bis zum 

Jahr 2023 – Um Thüringens Attraktivität als Bildungs-, Hochschul- und Innovationsstand-

ort zu erhalten und weiter zu stärken, sollen Hochschulen, Forschungs- und Bildungsein-

richtungen zügig an das Glasfasernetz angeschlossen sein. Dabei wird auch die häufig 

zentrale Lage der Einrichtungen genutzt werden können, um zugleich mit dem Ausbau-

programm das Glasfasernetz zu verdichten. 

 

3. Meilenstein 

 

Flächendeckende Anbindung von Verwaltungseinrichtungen sowie öffentlichen Ge-

bäuden des Landes und der Kommunen an das Glasfasernetz bis zum Jahr 2024 – 

Vor dem Hintergrund der Transformation hin zur Digitalen Verwaltung (E-Govern-ment) 

werden alle Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen an das Glasfaser-

netz angeschlossen. Bei dieser Zielsetzung spielt auch eine Rolle, dass das Land an die-
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ser Stelle selbst handeln und damit unmittelbar auf die Schaffung von Glasfaserleitungen 

hinwirken kann. 

 

4. Meilenstein: 

 

Flächendeckende Verfügbarkeit von konvergenten Gigabit-Netzen in jeder Gemein-

de, möglichst direkt bis zum Gebäude, bis 2025 – Zur Steigerung der Lebensqualität 

und zur Vermeidung einer digitalen Spaltung des städtischen und ländlichen Raums in 

Thüringen ist es unerlässlich, möglichst rasch möglichst viel Glasfaserinfrastruktur in die 

Fläche zu bringen, um bei Bedarf einen Anschluss an das Glasfasernetz zu ermöglichen. 

Parallel gilt es, unter Nutzung der vielgestaltigen Netzinfrastrukturen auch kurzfristige Be-

darfe an hohen Bandbreiten sicherzustellen. Dies gelingt durch eine Konvergenz von Net-

zen als Zwischenlösung auf dem Weg hin zu glasfaserbasierten Anschlüssen sowohl in 

den Städten als auch im ländlichen Raum. 

 

5. Meilenstein: 

 

Vervollständigung der flächendeckenden Versorgung mit Glasfaseranschlüssen –  

Das Ziel dieser Strategie ist erreicht, wenn ein flächendeckendes Glasfasernetz geschaf-

fen und die bestehenden Leitungen auf Kupferbasis vollständig ersetzt sind. Dieses Glas-

fasernetz wird die Basis des künftigen Telekommunikationsnetzes bilden. Es wird aber 

nicht die einzige Verbindungsmöglichkeit ins Datennetz darstellen. Denn die alternativen 

Kabelnetze behalten ihre Bedeutung neben dem Glasfasernetz sowohl im Hinblick auf ei-

ne stabile Versorgung als Teil eines konvergenten Netzes als auch im Hinblick auf den 

Wettbewerb um Telekommunikationsleistungen und damit auch um Preise für Dienste. 

Und vor allem wird mit Blick auf eine flächendeckende Mobilfunkversorgung mit einem 

Netz der nächsten Generation (5G) ein konvergentes Datennetz mit einer Glasfaserinfra-

struktur und weiteren Netzen von entscheidender Bedeutung sein.  

 

Diese fünf Meilensteine stellen keine isolierten Erschließungsschritte dar, die es nacheinander 

abzuarbeiten gilt. Vor allem geht es nicht darum, für die jeweils genannten Nutzergruppen jeweils 

einzelne Anschlüsse als Insellösungen zu schaffen, so dass in kurzer Zeit verschiedene Verlege-

arbeiten in denselben Gebieten durchzuführen wären. Die Meilensteine orientieren sich vielmehr 

an den absehbaren Bedarfen. Die angesprochenen Nachfrager sind damit Impulsgeber für den 

regionalen Netzumbau. Wir werden dazu sicherstellen, dass bei der Umsetzung der Meilensteine 

Glasfaserleitungen nicht nur zu den jeweils angesprochenen Nutzergruppen geführt werden, son-

dern bei dieser Gelegenheit eine Erschließung der an der Leitungsstrecke gelegenen Haushalte 

und Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen mit erfolgt und damit die Impulsfunktion zur 

Wirkung kommen kann. 

 

 

5. Maßnahmen zur Umsetzung der Glasfaserstrategie 

Auch wenn der Neu- und Ausbau der Telekommunikationsnetze nach der grundgesetzlich vorge-

nommenen Aufgabenaufteilung dem Bund und privaten Unternehmen zugewiesen ist, wird die 

Landesregierung die Umsetzung der Meilensteine und damit im Ergebnis das Erreichen des in 

dieser Strategie gesetzten Ausbauzieles durch konkrete Maßnahmen begleiten und unterstützen. 

Diese Maßnahmen lassen sich in solche Maßnahmen unterteilen, die auf alle Meilensteine wirken 
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und den gesamten Prozess der Umsetzung der Strategie begleiten (übergeordnete Maßnahmen) 

und Maßnahmen, die auf bestimmte Meilensteine bezogen sind und deren fristgerechtes Errei-

chen sicherstellen sollen (meilensteinbezogene Maßnahmen). Allen Maßnahmen gemeinsam ist, 

dass sie konkret, handlungsorientiert und mit klarer Ausrichtung ausgestaltet sind. 

 

5.1. Übergeordnete Maßnahmen 

Die übergeordneten Maßnahmen zur Strategieumsetzung sind dadurch gekennzeichnet, dass sie 

konkret auf den Netzausbau hinwirken und diesen unterstützen, unabhängig vom Nutzer und der 

Ausbaustufe. Im Zentrum dieser übergeordneten Maßnahmen wird auch künftig das Breitband-

kompetenzzentrum Thüringen (BKT) stehen. 

 

5.1.1. Aufgaben der Digitalagentur Thüringen 

Das BKT ist seit seiner Einrichtung im Jahr 2009 der erste Ansprechpartner für kommunale Ak-

teure, Entscheidungsträger und Telekommunikationsunternehmen beim Breitbandausbau. Es hat 

für die Landesregierung die Initiative „Thüringen Online“ begleitet und als Schnittstelle zwischen 

Förderpolitik und eigenwirtschaftlichen Ausbaumaßnahmen wichtige Arbeit geleistet. 

 

Für den künftigen Glasfaserausbau streben wir eine noch engere Verzahnung von Netzinfrastruk-

tur und digitalen Anwendungen an. Dazu werden wir das Breitbandkompetenzzentrum in die Digi-

talagentur Thüringen (DIT), die Teil der umfangreichen Maßnahmen aus der Thüringer Strategie 

für die Digitale Gesellschaft ist, integrieren und dort auf der Basis der in der vorliegenden Glasfa-

serstrategie formulierten Aufgaben und Maßnahmen weiterentwickeln. 

 

In diesem Zusammenhang wird die Landesregierung für die Kontinuität der Arbeit des BKT unter 

dem Dach der Digitalagentur sorgen. Die Digitalagentur wird dabei künftig in noch stärkerem Ma-

ße koordinierende Aufgaben wahrnehmen. Auch wird das Beratungsangebot hin zu proaktiven 

Beratungen aller Akteure des Glasfaserausbaus ausgebaut. Die Digitalagentur soll ein Netzwerk 

von regionalen Ansprechpartnern auf- und ausbauen, das in den kommunalen Gebietskörper-

schaften für eine Integration in die landesweite Ausbauplanung sorgt und lokale sowie regionale 

Anforderungen und Informationen in den landesweiten Planungsprozess einbringt.  

 

Zudem wird die Digitalagentur als erste Ansprechpartnerin auch für die Bürgerinnen und Bürger in 

Thüringen zur Verfügung stehen und eine Lotsenfunktion bei Fragen zur Breitbandversorgung 

übernehmen. Auch das Umsetzungsmanagement dieser Glasfaserstrategie wird der Digitalagen-

tur übertragen. 
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Dazu wird der Bereich Breitbandausbau innerhalb der Digitalagentur unter einheitlicher Leitung 

auf zwei Säulen aufgebaut: (1) einem Kompetenzzentrum für den Breitband- und insbesondere 

Glasfaserausbau, das sich um technische Realisierungen sowie die Bereitstellung von Daten und 

Informationen kümmert sowie (2) einem Informationszentrum, das Beratungsaufgaben und die 

Koordinierung von Projekten übernimmt und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen exter-

nen Akteuren in Verwaltung und beteiligten Unternehmen organisiert. 

 

5.1.1.1 Bereitstellung von Daten und Informationen zum Datennetz und Netzausbau 

Mit der Bereitstellung eines umfangreichen Informationsangebots durch die Digitalagentur verein-

fachen wir die Planung und Realisierung von Ausbauvorhaben. 

 

Dazu schaffen wir eine Infrastrukturdatenbank, die jederzeit eindeutige, aktuelle und detaillierte 

Auskünfte zur Versorgungssituation, zu geplanten Ausbauvorhaben und zu geplanten Tiefbau-

maßnahmen, die eine Mitverlegung von Glasfaser ermöglichen, vermittelt. Wir werden dazu An-

reize für die Bereitstellung von entsprechenden Informationen bei den relevanten Unternehmen 

und öffentlichen Stellen sowie zeitgemäße Wege zur Bereitstellung über mobile Anwendungen 

schaffen. Daten werden wir georeferenziert darstellen und wo immer dies möglich ist auch einen 

allgemeinen Zugang nach Maßgabe der Regelungen für offene Geodaten des Landes einrichten. 

Dabei werden wir für einen kontinuierlichen Austausch geeigneter Daten mit dem Geoportal-

Thüringen sorgen.  

 

Abbildung 11: Aufbau des Bereichs Breitband im Rahmen der Digitalagentur Thüringen 
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Zudem bauen wird das Informationsangebot des BKT aus. Dazu werden wir nutzer- und zielgrup-

penbezogene Informationsangebote schaffen, die sich zeitgemäßer Informationsformen und -

wege bedienen. In diesem Zusammenhang wird auch das Angebot an Handreichungen zur tech-

nischen Fragen und Prozessfragen sowie an Musterdokumenten für alle am Breitbandausbau 

beteiligten Akteure weiter ausgebaut.  

 

Auf Grundlage des Maßnahmenplans zur Breitbandinitiative des Thüringer Wirtschafts-

ministeriums aus dem Jahr 2010 (Kabinettbeschluss vom 2. November 2010) wurde festgelegt, 

dass der Thüringer Wirtschaftsminister dem Thüringer Landtag einmal pro Jahr einen Bericht zum 

aktuellen Stand des Breitbandausbaus vorlegt. Diesen jährlichen Breitbandbericht werden wir zu 

einem Digitalisierungsmonitor ausbauen und veröffentlichen. Dieser Monitor wird nicht nur regel-

mäßig Auskunft zum erreichten Versorgungsstand geben, sondern sich auch mit Entwicklungen 

im Nutzerverhalten befassen sowie sich jeweils einem inhaltlichen Thema der Digitalisierung 

widmen, um die Verzahnung von Infrastruktur und digitalen Anwendungen sachgerecht zu spie-

geln.  

 

Die Informationen zum Versorgungsstand mit Breitbandanschlüssen werden wir auch in Zukunft 

halbjährlich erheben und bezogen auf die Stichtagen 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres 

online verfügbar halten, um für Transparenz beim Fortschritt des Breitband- und Glasfaseraus-

baus zu sorgen.  

 

5.1.1.2 Einheitliche Koordinierung von Infrastrukturvorhaben 

Telekommunikationsnetze sind Teil einer überregionalen Infrastruktur. Die Netzplanung und der 

Netzausbau sind zudem komplexe Vorgänge, die ein hohes Maß an Fachwissen erfordern. Wir 

verstehen deshalb den Glasfaserausbau als Aufgabe, die unter Beachtung der kommunalen 

Selbstverwaltung einer landesweiten Planung und Koordinierung bedarf. Dabei entlasten wir die 

Thüringer Kommunen und die Straßenbauverwaltung des Landes bei den Planungen mit dem 

Angebot eines einheitlichen Projektmanagements für den Glasfaserausbau. Dieses Projektma-

nagement wird in Abstimmung mit den Kommunen auch die lokalen Planungen federführend be-

treuen können. 

 

Die einheitliche Koordinierung wird auch für eine Verzahnung von Eigenausbau der Telekommu-

nikationsunternehmen und gefördertem Ausbau bei nicht durch den Markt versorgten Gebieten 

sorgen.  

 

Zudem wirkt die einheitliche Koordinierung im Rahmen der Umsetzung der einzelnen Meilenstei-

ne darauf hin, dass Glasfaseranbindungen einzelner Akteure, sei es durch Marktangebote oder 

durch Förderanreize, jeweils auch zu einer Glasfaserversorgung aller Anlieger im Erschließungs-

gebiet führen.    
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5.1.1.3 Qualifizierung innerhalb der Verwaltung und der Stakeholder 

Auch wenn die DIT künftig die Kommunen stärker bei den Ausbauplanungen unterstützen kann, 

bleiben die kommunalen Verwaltungen als Genehmigungsbehörden etwa für Tiefbauarbeiten o-

der die Inanspruchnahme von Wegerechten wichtige Akteure bei der Umsetzung von Ausbauvor-

haben, unabhängig davon, ob diese durch Fördermittel unterstützt werden oder als marktgetrie-

bene Investitionen erfolgen. 

 

Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen technische Lösungen nachvoll-

ziehen, aber auch von den Erfahrungen mit Genehmigungsprozessen profitieren können, schaf-

fen wir ein kontinuierliches Angebot von Weiterbildungs- und Schulungsmaßnahmen. Dazu sor-

gen wir auch für einen interkommunalen Austausch und Peer-Learning-Formate über Länder-

grenzen hinweg. In den Angeboten werden insbesondere Informationen und Sachkenntnisse über 

neue Verlegemethoden, Mitverlegungspflichten, technische Anforderungen sowie Abstimmungs-

prozesse in Genehmigungsverfahren aber auch über Fördermöglichkeiten und Verfahrensverein-

fachungen vermittelt.  

 

Aber auch für die handelnden Personen hinter den in dieser Strategie benannten sozioökonomi-

schen Treibern (Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Behörden) werden wir 

Informations- und Schulungsangebote bereithalten, die Wege zu Glasfaseranschlüssen und Nut-

zungsmöglichkeiten ebenso aufzeigen, wie kostenoptimierte Anschlussmaßnahmen an das Glas-

fasernetz.  

 

Schulungsbedarf sehen wir schließlich auch bei Immobilieneigentümern, da diese die Verantwor-

tung für Datennetze innerhalb von Gebäuden tragen. Auf diese Stakeholdergruppe werden wir mit 

konkreten Informationsangeboten zu Anbindungsmöglichkeiten und gesetzlichen Ausbaupflichten 

zugehen. Auch hier werden wir mit Partnern, insbesondere aus der Gebäudewirtschaft, ein Kom-

petenznetzwerk schaffen. 

 
5.1.2 Konsequente Umsetzung der Vorgaben aus dem DigiNetzG 

Durch das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Digi-

NetzGesetz) wurden in das Telekommunikationsrecht durch den Bund als zuständiger Gesetzge-

ber verschiedene Rechtspflichten aufgenommen, die den Netzausbau erleichtern sollen. Das be-

trifft vor allem gesetzlich gesicherte Ansprüche auf Mitverlegung von Telekommunikationsleitun-

gen bei Tiefbauvorhaben und die Verpflichtung zur Verlegung von Leerrohren, um den künftigen 

Netzausbau einfacher und günstiger zu gestalten. 

 

Wir werden für eine konsequente Nutzung der Rechte und eine Durchsetzung der Pflichten aus 

dem DigiNetz-Gesetz sorgen, in dem seitens der DIT der Bedarf entsprechend § 77i Abs. 7 Satz 

1 TKG festgestellt wird.. Dazu werden wir im Rahmen der oben beschriebenen Datenbank alle für 

die Wahrnehmung von Mitverlegungsrechten erforderlichen Informationen über Bauvorhaben 

kontinuierlich bereitstellen. Hierzu werden wir mit den Kommunen und der Straßenbauverwaltung 

des Landes kooperieren, um die relevanten Informationen aktuell halten zu können und flächen-

deckend bereitzustellen. 
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Zudem werden wir die Aufklärung über bestehende Verpflichtungen aus dem Digi-Netz-Gesetz 

ausweiten und die aufgrund des Gesetzes geschaffene Leerrohr-Infrastruktur georeferenziert er-

fassen, um eine umfassende Nutzung beim Glasfaserausbau sicherzustellen. Eine anteilige För-

derung der Verlegung von Leerrohren durch Kommunen im Rahmen gesetzlicher Verlegpflichten 

werden wir im Rahmen der Anpassung der Förderstrategie für den Glasfaserausbau prüfen. 

 
5.1.3 Förderung des Glasfaserausbaus 

Auch wenn wir den Vorrang des marktgetriebenen Ausbaus achten, werden wir auch den künfti-

gen Glasfaserausbau durch Förderanreize begleiten. 

 

Dazu werden wir auch künftig öffentliche Mittel des Bundes einwerben und ggfs. auch bedarfsge-

recht zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 

des Landeshaushaltes zur Verfügung stellen, wenn dies zur Schließung von Versorgungslücken 

oder zur Erschließung öffentlicher Einrichtungen erforderlich ist. Es bleibt dabei unser Ziel, bei 

künftigen Fördermaßnahmen von Bund und Land die kommunalen Haushalte zu schonen und 

eine finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Kosten des Glasfaserausbaus zu vermeiden. 

 

Zudem werden wir Möglichkeiten prüfen, den marktgetriebenen Ausbaus durch Anreize zur Stei-

gerung der Nutzernachfrage zu stimulieren. Das schließt auch finanzielle Anreize zum Anschluss 

an das Glasfasernetz ein.  

 

Eine Förderung des Glasfaserausbaus ist aber nicht nur eine Frage der Bereitstellung von öffent-

lichen Mitteln zur Ergänzung privater Investitionen. Wir wollen den Glasfaserausbau auch durch 

gezielte Informationen unterstützen, etwa über Mitverlegungsmöglichkeiten. Eine Förderung des 

Ausbaus werden wir zudem erreichen, indem wir auf die effiziente Nutzung von Tiefbaukapazitä-

ten hinwirken. 

 

Und schließlich werden wir bei den Telekommunikationsunternehmen aktiv für einen Glasfaser-

ausbau in Thüringen werben. 

 

Soweit ein marktgetriebener Glasfaserausbau entgegen den Erwartungen in dieser Strategie nicht 

im notwendigen Umfang stattfindet, sind wir auch bereit, die Möglichkeit der Errichtung der Glas-

faserinfrastruktur in Verantwortung des Landes als Netz im Eigentum der öffentlichen Hand zu 

prüfen. Ein solches aus öffentlichen Mitteln geschaffenes Glasfasernetz wird dann den Telekom-

munikationsunternehmen gegen Entgelt zur Nutzung zur Verfügung stehen und durch diese Ver-

fügbarkeit für Dienste unter den Grundsätzen des Open Access die Refinanzierung der Ausbau-

ausgaben ermöglichen.  

 

Bei den laufenden Fördervorhaben werden wir darauf achten, dass die im Entstehen befindlichen 

Strukturen später nicht erneut überbaut werden müssen. Dazu werden wir auf ein Open Access 

von Backbone-Infrastrukturen hinwirken, welche die künftige Konnektivität von noch zu errichten-

den Glasfaserleitungen zu den Gebäuden an errichtete aktive Komponenten eines FTTC-Netzes 

zulassen. Dazu werden wir das Materialkonzept des Bundes als Teil der geförderten Vorhaben 

konsequent anwenden und an dessen Fortentwicklung mitwirken. 

 



        
  

32 
 

5.1.4 Politischer Einsatz für den Glasfaserausbau 

Ein adäquater regulatorischer und rechtlicher Rahmen ist eine notwendige Bedingung, damit die 

Ziele der Glasfaserstrategie rasch und effizient, also auch unter wirtschaftlichem Einsatz öffentli-

cher Mittel, umgesetzt werden. Die maßgeblichen Entscheidungen dazu werden aber nicht auf 

Landesebene, sondern auf Ebene des Bundes und der Europäischen Union getroffen. 

 

Thüringen wird hier seinen Einfluss geltend machen, um auf Rahmensetzungen hinzuwirken, die 

nicht zum Hemmnis für den Ausbau werden, sondern den Glasfaserausbau begünstigen. 

 

Dabei werden wir uns dafür einsetzen, dass der Bund die Rahmenbedingungen für einen funk-

tionierenden Markt für Telekommunikationsdienstleistungen sichert. Zur Erreichung eines umfas-

senden Glasfasernetzes bedeutet dies auch, dass Maßnahmen der bloßen Netzoptimierung keine 

Wettbewerbsvorteile vor Maßnahmen zum Glasfaserausbau haben dürfen.  

 

Sodann setzen wir uns dafür ein, dass der Bund bei der Ausgestaltung von Fördermaßnahmen 

die Länder stärker als Partner in der Umsetzung akzeptiert. Bei der Finanzierung von Fördermaß-

nahmen bestehen wir auf dem Daseinsvorsorgeauftrag des Bundes, wie er in Art. 87f des Grund-

gesetzes formuliert wird. Eine Belastung der Kommunen mit Ausgaben und Aufwendungen zum 

Glasfaserausbau lehnen wir ab.  

 

Um den Glasfaserausbau durch Förderanreize stimulieren zu können, setzen wir uns für eine An-

passung der sog. Aufgreifschwelle ein. Mit dieser werden die beihilferechtlichen Grenzen für För-

dermöglichkeiten gezogen. Die Aufgreifschwellen müssen so ausgestaltet werden, dass nicht 

mehr eine Mindestversorgung mit bestimmten Bandbreiten im Mittelpunkt steht, sondern der 

Glasfaserausbau als Infrastrukturziel. 

 

Zudem müssen die durch das DigiNetz-Gesetz geschaffenen Vorschriften zur Mitverlegung auf 

die Frage hin evaluiert werden, ob diese in der Praxis die erwünschten Effekte zur Beschleuni-

gung des Breitbandausbaus schaffen. Soweit erforderlich, sind Anpassungen im Hinblick auf den 

Glasfaserausbau vorzunehmen. Das schließt auch Auskunftspflichten zu geschaffenen Infrastruk-

turen und Beteiligungspflichten marktbedeutender Unternehmen bei geförderten Ausbauvorhaben 

ein. 

 

5.2 Meilensteinbezogene Maßnahmen 

Neben den übergeordneten Maßnahmen bestehen auch in Bezug auf die einzelnen oben darge-

stellten Meilensteine Möglichkeiten, auf die Umsetzung der jeweiligen Schritte zur Zielerreichung 

hinzuwirken. Diese Maßnahmen setzen weitgehend an den bestehenden Förderprogrammen an 

und sorgen dafür, dass mit den bereits initiierten und in der Umsetzung befindlichen Projekten die 

richtigen Weichenstellungen für die Infrastruktur der Zukunft erfolgen. Auch hierbei soll der ei-

genwirtschaftliche Ausbaus des Netzes nicht ersetzt, sondern forciert und komplementär unter-

stützt werden.  
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5.2.1 Maßnahmen zur Erschließung von Gewerbegebiete und Unternehmen  

 

Bereits bei der Konzeption der Fördergebiete im bestehenden Förderprogramm zum Breitband-

ausbau haben wir darauf geachtet, dass der Ausbau in den Gewerbegebieten als Glasfaseran-

bindung mit dem Ziel eines FTTB-Ausbaus erfolgt. Damit ist eine wesentliche Grundlage für Glas-

faseranschlüsse zugunsten der Unternehmen in den Gewerbegebieten geschaffen.   

 

So werden wir zukünftig regelmäßig einen Überblick über die Versorgungslage in allen Thüringer 

Gewerbegebieten veröffentlichen, so dass Kommunen und Unternehmen sich über die Versor-

gungslage jederzeit online informieren können. Weiterhin werden wir Kommunen durch proaktive 

Beratung dabei unterstützen, zukünftig Gebiete mit einem hohen Gewerbeanteil und mit nachge-

wiesenen höheren Bedarfen mit Vorrang in Förderprogrammen des Bundes und des Landes zu 

platzieren. Und schließlich wollen wir den Dialog zwischen Telekommunikationsunternehmen und 

den übrigen Wirtschaftsunternehmen verbessern, um so dem marktgetrieben Ausbau neue Im-

pulse zu geben. 

 

Zu berücksichtigen ist, dass nur ein Teil der Unternehmen in Thüringen ihren Sitz in Gewerbege-

bieten hat. Die größere Zahl der Unternehmen, insbesondere aus Handwerk, Dienstleistung und 

Handel, haben ihren Sitz innerhalb der Kommunen. Bei Unternehmen der Tourismuswirtschaft 

kommt hinzu, dass diese teilweise außerhalb geschlossener Siedlungsräume liegen. Um sicher-

zustellen, dass in der Übergangsphase hin zu einem flächendeckenden Glasfasernetz kein Digita-

lisierungsprojekt in Thüringen an einer fehlenden Breitbandanbindung scheitert, schaffen wir für 

Unternehmen einen Glasfaserbonus als anteilige finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung 

eines Glasfaseranschlusses. Dazu wird eine Zuwendung als Beteiligung an den Investitionsaus-

gaben für die erstmalige Einrichtung eines Glasfaseranschlusses gewährt. Voraussetzung ist je-

doch, dass nicht nur ein Direktanschluss des Unternehmens erfolgt, sondern damit auch An-

schlussmöglichkeiten für Anrainer der neu zu verlegenden Glasfaserleitung geschaffen werden.  

 

 
5.2.2 Bildungs-, Hochschul- und Forschungseinrichtungen 

 

Für zahlreiche Schulen haben wir bereits im aktuellen Förderprogramm die Voraussetzungen für 

einen Anschluss an das Glasfasernetz geschaffen. In Abstimmung mit dem Bund als Zuwen-

dungsgeber können die bestehenden Ausbauvorhaben so geplant werden, dass Glasfaserleitun-

gen bis zur jeweiligen Schule verlegt werden. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden wir 

als Land übernehmen. 

 

Zudem werden wir für alle Standorte staatlicher Hochschulen und staatlicher allgemeinbildender 

und berufsbildender Schulen in Thüringen eine Versorgungsanalyse vornehmen. Für Hochschu-

len des Landes, berufsbildende und allgemeinbildende Schulen in staatlicher Trägerschaft, die 

noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen sind oder im Rahmen der aktuellen Fördervorha-

ben einen Anschluss erhalten, werden wir ein Landesprogramm auflegen, das einen Anschluss 

an das Glasfasernetz für jede dieser Schulen, Hochschulen und für die öffentlich getragenen For-

schungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Thüringen möglich macht. Dabei werden wir vor-

handene Erschließungsmöglichkeiten wie das Verbindungsnetz des Bundes und des Landes be-

rücksichtigen. Dabei werden wir auch beim Anschluss der Schulen Insellösungen, die eine isolier-

te Zuführung einer Glasfaserleitung vorsehen, entgegen wirken. Stattdessen werden wir die Mög-
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lichkeiten nutzen, bei Anschluss der Schulen auch die umliegenden Gebiete ebenfalls von der 

neu geschaffenen Anbindung profitieren zu lassen. 

 

Darüber hinaus werden wir eine weitere Initiative starten, um am Markt zu angemessenen Kondi-

tionen die Nutzung der neuen Glasfaseranschlüsse zu ermöglichen und dazu für die Schulträger 

finanzierbare Betriebskosten zu erreichen. 

 
5.2.3 Verwaltungseinrichtungen, öffentliche Gebäuden des Landes und der Kommunen  

Um vor dem Hintergrund der Transformation hin zu einer moderneren und digitalen Verwaltung 

(E-Government) die flächendeckende Anbindung von Verwaltungseinrichtungen sowie öffentli-

chen Gebäuden des Landes und der Kommunen an das Glasfasernetz bis zum Jahr 2024 zu ge-

währleisten, wurde innerhalb bestehender Förderprojekte ein Ausbau für nahezu alle wesentli-

chen Verwaltungseinrichtungen bereits mit FTTB geplant.  

 

Wie für die Schulen auch, werden wir nach Abschluss der derzeit 54 Fördervorhaben eine Ver-

sorgungsanalyse durchführen und verbleibende Versorgungslücken mit einem Landesprogramm 

schließen. Dazu werden wir eine indikative Planung vornehmen die auch eine mögliche Nutzung 

unter dem Aspekt eines Open Access berücksichtigt. 

 

5.2.4 Gigabit-Netze in jeder Gemeinde  

Bis 2025 soll entsprechend der aktuellen Zielsetzung der Bundesregierung auch in Thüringen die 

flächendeckende Verfügbarkeit von konvergenten Gigabit-Netzen in jeder Gemeinde ermöglicht 

werden. Dazu legen wir in den derzeitigen Fördervorhaben Wert darauf, dass eine Zuführung von 

Glasfaserleitungen in jedes Gemeindegebiet erfolgt.  

 

In vielen Fällen bietet es sich allerdings derzeit noch nicht an, die letzte Meile zu überbauen. Wir 

setzen jedoch darauf, dass der spätere Ausbau des Glasfasernetzes in den Fördergebieten durch 

die Zuführung von Glasfaserleitungen in das Projektgebiet wirtschaftlicher wird und in vielen För-

dergebieten im Rahmen von Mitverlegungen bei zukünftigen Baumaßnahmen der nun begonnene 

Infrastrukturausbau weiter voranschreiten kann. So wird zugleich ein wiederholtes Öffnen von 

Straßenoberflächen vermieden.   

 

Ergänzend wollen wir die Chance nutzen, im Rahmen der aktuellen Ausbauvorhaben einen mög-

lichst hohen Anteil der in den Fördergebieten gelegenen Haushalte und Unternehmen durch Neu-

verlegung von Glasfaserleitungen an ein FTTB-Netz anzuschließen. Der Glasfaserausbau kommt 

dabei insbesondere dort in Betracht, wo in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnis 

Hausanschlüsse durch Neuverlegung von Glasfaser eingerichtet werden können, etwa weil sich 

Tiefbaumaßnahmen verknüpfen lassen. Aber auch dort, wo ein Wettbewerb um Fördermittel auf-

grund der Infrastrukturbesonderheiten nur eingeschränkt funktioniert oder eine Ertüchtigung einer 

vorhandenen Infrastruktur dauerhaft unrentabel ist und deshalb ein Ausbauinteresse von Tele-

kommunikationsunternehmen trotz Förderung fehlt, wollen wir mit den Einstieg in ein Glasfaser-

netz beginnen.  

 

Dazu wird es auch erforderlich sein, die bisher zur Verfügung stehenden öffentlichen Fördermittel 

zu erhöhen. Wir sind in diesem Zusammenhang zu einer Erhöhung der Landesmittel bereit, er-
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warten aber vorrangig vom Bund als Aufgabenträger eine seiner grundgesetzlichen Pflicht ent-

sprechende bedarfsgerechte Aufstockung seines Förderprogramms. Zugleich werden wir die 

Kommunen davon befreien, die durch die Erhöhung des Glasfaseranteils beim Netzausbau ent-

stehenden höheren Investitionskosten durch eigene Mittel mitzufinanzieren.   

 

5.2.5 Flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen 

Um langfristig eine flächendeckende Verfügbarkeit von FTTB-Anschlüssen für Thüringen zu errei-

chen, bedarf es einer Anstrengung aller beteiligten Akteure. Da zuallererst dem marktgetriebenen 

Ausbau die Versorgung aller wirtschaftlich mit Glasfaser zu erschließenden Gebiete obliegt, gilt 

es diesen zu stimulieren.  

 

Mit einer Informationskampagne werden wir deshalb allen Nutzerinnen und Nutzern umfassenden 

Zugang zu Informationen über künftige Anwendungen und Netzanforderungen vermitteln und für 

die technischen Möglichkeiten und Vorteile von Glasfaseranschlüssen werben. Hier werden wir im 

Rahmen der künftigen Digitalagentur bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der Thüringer Stra-

tegie für die Digitale Gesellschaft der Vermittlung von Beispielen guter Praxis in Showrooms Wert 

legen, um einen einfachen Zugang zu den Erkenntnissen und Möglichkeiten zu schaffen. 

 

Zugleich werden wir darauf hinwirken, Nutzungsinteressen für Glasfaseranschlüsse zu bündeln, 

damit eigenwirtschaftliche Ausbauvorhaben rentabel werden und nicht an hohen Erschließungs-

kosten für einzelne Anschlüsse scheitern.  

 

In diesem Zusammenhang sehen wir gerade in ländlichen Regionen in Selbstorganisationsstruk-

turen einen Weg, mit unkonventionellen Wegen etwa durch Genossenschaften auf die Schaffung 

eines lokalen Glasfasernetzes in Gemeinschaftseigentum hinzuwirken. Solche Initiativen werden 

wir stärken und durch Informationen, Beratung und der Eröffnung von Zugängen zu Fördermög-

lichkeiten unterstützen. Auch werden wir für einen Erfahrungsaustausch sorgen und dabei auch 

gute Beispiele aus anderen Regionen Europas einbeziehen. 

 

Zudem verbinden wir in einem Netzwerk Glasfaserausbau alle Akteure, die als Infrastrukturanbie-

ter aktiv werden können zu einem wirkungsvollen Netzwerk. Das schließt Wohnungsbauunter-

nehmen, kommunale Versorger und Kabelnetzbetreiber ebenso mit ein wie lokale und regionale 

Dienstleistungsunternehmen. 
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6. Glasfasernetz als Teil eines konvergenten Kommunikationsnetzes 

Auch wenn diese Strategie konsequent den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes 

zum Ziel hat, ist zu berücksichtigen, dass Kommunikation in digitalen Netzen schon heute nicht 

mehr an einen bestimmten Übertragungsweg gebunden ist. Datenaustausch findet unmittelbar 

über Datenleitungen ebenso statt wie über Mobilfunknetze und drahtlose lokale Netzwerke 

(WLAN). In Zukunft wird eine Verknüpfung dieser Übertragungswegen allein deshalb erheblich an 

Bedeutung gewinnen, weil die Leistungsfähigkeit mobiler Endgeräte und die Verbindungen zwi-

schen technischen Geräten weiter zunehmen werden.   

 

Dabei werden die erwarteten hohen Datenraten und Reaktionsgeschwindigkeiten beim Datenaus-

tausch für künftige mobile Anwendungen allein durch Mobilfunkverbindungen nicht mehr sicher-

gestellt werden können. Das kommende Netz für mobilen Datenaustausch, als Netz der 5. Gene-

ration (5G) bezeichnet, wird deshalb auch kein klassisches Mobilfunknetz mehr sein. Vielmehr 

wird ein Netz erwartet, das als konvergentes Netz je nach räumlicher Verfügbarkeit und situati-

vem Erfordernis verfügbare Übertragungswegen nutzt und dazu auch unterschiedliche Übertra-

gungswege an einem Ort bei Bedarf verbindet.  

 

Das Rückgrat dieser konvergenten Netzarchitektur wird aber auch hier ein flächendeckendes 

Glasfasernetz bilden. Dieses sorgt für die schnelle Zu- und Abführung von Daten zwischen Sen-

de- und Empfangsanlagen. Das ist ein Grund mehr, in der Thüringer Glasfaserstrategie konse-

quent auf den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes zusetzen. Denn nur mit einem 

solchen Netz kann der kommende mobile Übertragungsstandard in ganz Thüringen in der von 

den Nutzern erwarteten Qualität umgesetzt werden. Eine Strategie für den Glasfaserausbau ist 

deshalb auch die Voraussetzung für die mobile Datenübertragung. 

  

Die Fortschritte im Glasfaserausbau, die mit der vorliegenden Strategie angestrebt werden, wol-

len wir deshalb auch nutzen, um im Standortwettbewerb frühzeitig konvergente Netze auch für die 

mobile Datenübertragung zu schaffen. Dazu werden wir als Ergänzung zur Glasfaserstrategie 

eine 5G-Strategie erarbeiten. Diese bauen wir auf Erfahrungen auf, die wir aus einem 5G-

Modellprojekt erzielen, in dem wir die Verbindung von Glasfasernetz und mobilen Anschlusspunk-

ten erproben und vor allem ein Verständnis für Infrastrukturbedarfe, Verknüpfung von Übertra-

gungswegen und Nutzungsverhalten entwickeln wollen. Die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt 

nutzen wir zur flächendeckenden zielgerichteten Unterstützung des Netzausbaus auch im Bereich 

der Telekommunikationsnetze zur mobilen Datenübertragung. Dazu werden wir uns auch ge-

meinsam mit einer Thüringer Region beim vom Bund angekündigten Wettbewerb im Rahmen der 

5x5G-Strategie engagieren. 

 

Durch die Erwartungen an die Konvergenz künftiger Datennetze gewinnen auch drahtlose lokale 

Netze weiter an Bedeutung. Solche W-LAN-Angebote werden nicht mehr vorrangig als Alternative 

zum Mobilfunk und im Wettbewerb mit diesem wahrgenommen werden, sondern als Teil des 5G-

Netzes zur Sicherstellung des Datenstroms benötigt werden. Ein Ausbau von W-LAN-Angeboten 

auch als frei verfügbare Angebote durch die öffentliche Hand wird deshalb Teil der 5G-Strategie 

sein. Hierbei wird die vorrangige Anbindung von öffentlichen Einrichtungen an das Glasfasernetz, 

wie sie in der vorliegenden Strategie festgelegt wird, einen erheblichen Vorteil für die Einrichtung 

von frei zugänglichen W-LAN-Angeboten vermitteln. Die im bestehenden Förderprogramm des 

Landes geschaffene Förderung von solchen W-LAN-Angeboten werden wir deshalb weiterführen 
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und bedarfsgerecht ausbauen. Zudem werden wir die Kommunen in Thüringen dabei unterstüt-

zen, an der Initiative WIFI4EU teilhaben zu können. 

 

Aber nicht nur frei zugängliche W-LAN-Angebote öffentlicher Träger oder privater Unternehmen 

haben wir im Blick. Auch die Entwicklungen der bürgerschaftlich organisierten Freifunk-Szene 

nehmen wir wahr. Mit einem Modellprojekt in der Stadt Gera haben wir einen großflächig angeleg-

ten Versuch ermöglicht, durch ein Freifunknetz ein selbstorganisiertes Netzwerk zum Datenaus-

tausch innerhalb einer Kommune zu etablieren. Auch hier sind wir offen, die Erkenntnisse aus 

dem Projekt in die 5G-Strategie einfließen zu lassen.  

 

Das digitale Zeitalter, in dem wir heute leben, ist vor allem ein Zeitalter der umfassenden Kom-

munikation und des Datenaustausches. Unser Ziel, das wir mit dem Ausbau der Dateninfrastruk-

tur anstreben, haben wir erreicht, wenn die Kommunikation und der Datenaustausch jederzeit, 

reibungslos und überall sicher funktionieren. Daran wollen wir uns messen lassen. 
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